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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Moers 

 
Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses der Stadt Moers wurde der nachfolgend genannte Träger der freien Jugendhil-
fe gem. § 75 Achtes Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 25 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes in der zurzeit gültigen Fassung zunächst für die Dauer von drei Jahren öffentlich anerkannt: 
 
 
Fokus Familie gGmbH 
Taxusweg 2c 
47441 Moers 
Anerkannt am 13.11.2014 
 
 
Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn sich ergeben sollte, dass die erforderlichen Voraussetzungen für die Aner-
kennung gem. § 75 SGB VIII nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen. 
 
Moers, den 26.11.2014 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
zum Kolk 
Beigeordnete 
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Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehörden Nordrhein-Westfalen (OBG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV NRW S. 528) in der derzeit geltenden Fassung (OBG 
NRW), erlässt die Stadt Moers für Samstag, den 14. Februar 2015, für den Zeitraum von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr folgende  
 
 
 
Allgemeinverfügung:  
 
 
I. 1 Mitführungs- und Benutzungsverbot von Glasgetränkebehältnissen:  
 
Für den o.g. Zeitraum ist das Mitführen und die Benutzung von Glasgetränkebehältnissen in dem unter Ziffer II definierten 
Bereich außerhalb von geschlossenen Räumen untersagt.  
Ausgenommen von diesem Verbot ist das Mitführen von Glasgetränkebehältnissen durch Personen, welche diese offensicht-
lich und ausschließlich zur unmittelbaren Mitnahme zur häuslichen Verwendung erworben haben.  
 
I. 2 Verkaufsverbot von Glasgetränkebehältnissen:  
 
Für den o.g. Zeitraum ist der Verkauf von Getränken in Glasgetränkebehältnissen in dem unter Ziffer II definierten Bereich 
untersagt, sofern diese Getränke außerhalb geschlossener Räume konsumiert werden sollen.  
 
I. 3 Verbot des Ausschankes in Glasgefäßen im Bereich von Außengastronomien:  
 
Für alle Gaststättenbetriebe in dem unter Ziffer II definierten Bereich ergeht folgende Auflage/Anordnung:  
Für den o.g. Zeitraum ist im Bereich von Außengastronomien der Ausschank von bzw. die Abgabe von Getränken in Glasge-
fäßen untersagt.  
 
 
II. Räumlicher Geltungsbereich:  
 
Der räumliche Geltungsbereich der Allgemeinverfügung kann dem anliegenden Lageplan entnommen werden; er umfasst 
textlich folgende Bereiche:  
 
Fahrbahn, Geh- und Radwege der Homberger Straße (ab Unterführung Bahnhof/Einmündung Lotharstraße bis einschließlich 
Kreuzung mit der  Klever Straße) 
Vorplatz Bahnhof Moers (von Homberger Straße bis einschließlich Ein-/Ausgang Gleisanlagen) 
Fahrbahn, Geh- und Radwege der Vinzenzstraße (ab Homberger Straße bis Klever Straße einschl. Kreisverkehrsplatz) 
Fahrbahn, Geh- und Radwege der Vinzenzstraße/neue Busumsteigeanlage (ab Homberger Straße bis Essenberger Straße) 
Vinzenzpark (zwischen Homberger Straße, Essenberger Straße, Vinzenzstraße und Xantener Straße) 
Fahrbahn, Geh- und Radwege der Klever Straße (ab Kreuzung mit der Homberger Straße bis vollständige Einmündung Wil-
helm-Schröder-Straße) 
Friedrich-Ebert-Platz einschließlich östl. Grünstreifen 
Fahrbahn, Geh- und Radwege der Straße Am-Friedrich-Ebert-Platz  
Fahrbahn, Geh- und Radwege der Bankstraße von Einmündung Klever Straße bis Einmündung Otto-Hue-Straße 
Fahrbahn, Geh- und Radwege der Wilhelm-Schroeder-Straße (ab Klever Straße bis Einmündung Rheinberger Straße/Neuer 
Wall) 
Vorplatz/Gelände Kultur- und Bildungszentrum 
Unterwallstraße im Kopfbereich des Parkplatzes Neumarkt u.a. auf der Besuchertribüne 
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III. Androhung von Zwangsmitteln:  
 
Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Verfügung wird in den Fällen von I.1 das Zwangsmittel des unmittelbaren 
Zwanges in Form der Wegnahme der mitgeführten Glasbehältnisse und in den Fällen von I.2. und I.3. jeweils ein Zwangs-
geld in Höhe von 3.000,00 € angedroht.  
Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Verwaltungsgericht nach § 61 VwVG NRW auf Antrag der Vollzugsbehörde 
die Ersatzzwangshaft anordnen.  
 
 
IV. Anordnung der sofortigen Vollziehung:  
 
Aus Gründen des öffentlichen Interesses wird die sofortige Vollziehung dieser Verfügung angeordnet, mit der Folge, dass 
eine evtl. eingelegte Klage keine aufschiebende Wirkung hat.  
 
 
V. Bekanntgabe  
 
Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG NW) mit dem auf 
die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.  
 
 
Begründung zu I:  
 
Am 14.02.2015 findet auf Moerser Stadtgebiet der Karnevalszug 2015 (=Nelkensamstagszug) statt.  
Die Zugstrecke führt ab dem Bahnhof Moers über die Homberger Straße, über die Klever Straße, über die Wilhelm-
Schröder-Straße und endet danach im Kreuzungsbereich Unterwallstraße/Repelener Straße. Der Zugweg führt dabei auch 
am Bahnhofsvorplatz, dem Friedrich-Ebert-Platz und dem Platz am Kultur- und Bildungszentrum vorbei. Der vorgenannte 
Zugweg und die Plätze sind hoch frequentiert und stellen damit wesentliche Schwerpunkte dieser Veranstaltung dar. 
 
Erfahrungen mit den Karnevalszügen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Einsatz von Glasgetränkebehältnissen 
bei Großveranstaltungen grundsätzlich mit erheblichen Gefahren verbunden ist.  
 
Aufgrund der enormen Besucheranzahl dieser Großveranstaltung kam es insbesondere bei den Veranstaltungen bis 2008 
bedingt durch die zahlreich mitgeführten Glasbehältnisse und der unsachgemäßen Entsorgung von Glasgetränkebehältnis-
sen schon in kürzester Zeit zu ganz erheblichem Glasbruch sowohl insbesondere im unmittelbaren Veranstaltungsbereich, 
als auch in Teilen auf den Hauptzuwegungen dorthin. Trotz bereitgestellter Glascontainer waren die genutzten öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätze von einem regelrechten „Scherbenmeer“ übersäht. Personenschäden, in erster Linie Schnittverlet-
zungen, und Sachschäden (u. a. Reifenschäden an Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes) waren die Folge dieser nicht 
ordnungsgemäßen Glasentsorgung.  
So erfolgte der überwiegende Anteil an Hilfeleistungen aufgrund von Schnittverletzungen. Das Glasverbot für die Moerser 
Karnevalszüge 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 hat nach Angaben der Feuerwehr Moers, Polizei Moers und den 
sonstigen Hilfskräften (THW, DRK) zu einer deutlichen Reduzierung der Verletzungen geführt. Im Jahr 2012, 2013 und 2014 
konnten durch das Glasverbot Schnittverletzungen aufgrund von Glasbruch ganz vermieden werden. 
 
Zudem steigert sich durch den vermehrten Alkoholgenuss bei diesen Veranstaltungen erfahrungsgemäß die Gewaltbereit-
schaft der Besucher/innen, mit der Folge möglicher, erheblicher Verletzungen bei den Betroffenen und Unbeteiligten. 
 
Um diesen Gefahren zu begegnen, werden das o.g. Mitführ- und Benutzungsverbot (I.1.) sowie das Verkaufsverbot (I.2.) er-
lassen.  
 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Anordnungen ist § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-
behörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - vom 13.05.1980 (GV. NW. S. 528). Danach können die Ordnungsbehörden die 
notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ab-
zuwehren.  
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Durch die Verbote soll sichergestellt werden, dass keine Glasbehältnisse in den Veranstaltungsbereich und auf die Zu- und 
Abwege gelangen. Die Verbote sind geeignet, die oben aufgezeigten Gefahren von Glas und Glasbruch in einem stark be-
suchten Bereich abzuwehren. Die Verbote sind zudem erforderlich, da kein milderes Mittel erkennbar ist.  
 
Auch der Veranstalter des Karnevalszuges „Kulturausschuss Grafschafter Karneval“ ist bestrebt, die Versorgung der Besu-
cher/innen durch die Verwendung anderer Materialien sicherzustellen, um damit zusätzlichen Glasbruch und das Entstehen 
der Gefahr zu vermeiden. Allerdings haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass diese Maßnahme allein 
nicht ausreicht, um den Veranstaltungsbereich sicher zu gestalten, so dass das Mitführverbot ergänzend zu erlassen ist.  
 
Zwar stellt das Verbot von Glas eine Einschränkung dar, die jedoch durch den Einsatz alternativer Materialien (z.B. Kunst-
stoff/ Hartplastik) ausgeglichen werden kann. Diese Einschränkung ist im Verhältnis zur aufgezeigten Gefahrenlage für den 
angeordneten kurzen Zeitraum zumutbar und vertretbar. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Getränkean-
gebot in diesen Behältnissen in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen hat. Aus ordnungsbehördlicher Sicht kann der 
oben genannten Gefahr nur durch einen grundsätzlichen Verzicht auf Glasgetränkebehältnisse begegnet werden. 
 
Aus den vorgenannten Gründen ist daher die Untersagung des Mitführens und der Benutzung von Glasgetränkebehältnissen 
im beschriebenen Umfang geeignet, erforderlich und im Hinblick auf die Gefahrenlage auch als angemessen anzusehen.  
 
Von dem unter Ziffer I.1 angeordneten generellen Mitführungsverbot von Glasgetränkebehältnissen sind lediglich diejeni-
gen Personen auszunehmen, die Glasbehältnisse offensichtlich und ausschließlich zum häuslichen Gebrauch mitführen. 
Damit besteht für Anlieger innerhalb des Verfügungsgebietes die Möglichkeit, Getränke nach Hause zu bringen.  
 
Hierdurch kann zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass z.B. infolge wahrheitswidriger Angaben zum häuslichen 
Gebrauch dennoch unbefugterweise Glasgetränkebehältnisse zum dortigen Verbrauch in das Verbotsgebiet gelangen; es ist 
jedoch zu erwarten, dass der Gebrauch von Glas eine hinreichende Beschränkung erfährt, die ausreicht, den abzuwehrenden 
Gefahren wirksam zu begegnen.  
 
Um diese Gefährdungsreduzierung nachhaltig zu gewährleisten und dem Mitführungsverbot einen Sinn zu geben, muss für 
den genannten Personenkreis jedoch auch der Nachschub von Glasbehältnissen unterbunden werden. Vor diesem Hinter-
grund ist neben dem Mitführungsverbot auch ein Verkaufsverbot (Ziffer I.2) für die in dem räumlichen Geltungsbereich an-
sässigen Einzelhändler die logische Konsequenz dazu.  
Die Inanspruchnahme der Einzelhändler erfolgt dabei auf der Grundlage des § 19 OBG NRW, wonach die Ordnungsbehörde 
auch Maßnahmen gegen andere Personen richten kann, wenn die Inanspruchnahme der Verhaltens- oder Zustandsstörer 
keinen Erfolg verspricht.  
 
Erfahrungen mit den Karnevalszügen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das bestehende Mitführungsverbot für 
Glasbehältnisse im direkten Veranstaltungs- und veranstaltungsnahen Bereich nicht ausgereicht hat, um die zuvor be-
schriebenen Gefährdungen auszuschließen, da der anliegende Einzelhandel in diesem Bereich weiterhin Getränke in Glas-
gefäßen in erheblichem Umfang abgegeben hat. Die Einzelhändler konnten dabei über einen entsprechenden Appell, auf 
Glas zu verzichten, nicht hinreichend motiviert werden. Offensichtlich gingen die – überwiegend auswärtigen – Besucher 
davon aus, dass in den Bereichen, in denen örtliche Einzelhändler Getränke in Glasgefäßen anboten, die Mitnahme außer-
halb der Geschäfte auch zulässig sei. Insofern wurde ein Anreiz für die Besucher geschaffen, gegen das Mitführungsverbot 
zu verstoßen. 
Das Verkaufsverbot ist geeignet, zu verhindern, dass Glas in den Veranstaltungsbereich gelangt. Ein milderes Mittel ist nicht 
erkennbar.  
 
Der Verzicht auf Glas stellt eine Einschränkung des Gewerberechtes (Art 12 GG; § 1 GewO) dar. Das Verwendungsverbot ist 
jedoch auf einen kurzen Zeitraum begrenzt und umfasst ausschließlich die Außengastronomien in den aus ordnungsbe-
hördlicher Sicht stark betroffenen Bereichen der Veranstaltung für die Besucher/innen. Durch die Bekanntgabe dieser All-
gemeinverfügung mit einem mehrwöchigen Vorlauf können sich die betroffenen Gastwirte rechtzeitig auf den Einsatz alter-
nativer Materialien (z.B. Kunststoff/ Hartplastik) einstellen. Organisatorisch und logistisch dürfte es kein Problem darstellen, 
für den beschriebenen engen Zeitkorridor auf alternative Ausschankgefäße umzustellen, zumal nicht die generelle Abgabe 
alkoholischer Getränke ausgeschlossen ist, sondern nur der Ausschank in Glasgetränkebehältnissen.  
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Die wirtschaftlichen Interessen der Gastwirte sind durch diese Anordnung nicht beeinträchtigt, da ihnen nicht der Aus-
schank an sich untersagt, sondern lediglich die Wahl der Behältnisse eingeschränkt wird. Es ist nicht erkennbar, dass es 
durch die Nutzung von Plastik- oder Pappbehältnissen zu Einnahmeverlusten der Gastwirte kommt.  
Dem gegenüber steht das erhebliche Gefährdungspotential für Besucher/innen des Moerser Nelkensamstagszuges sowie 
auch eines unbeteiligten Personenkreises von Moerser Bürger/innen. In Abwägung des Grundrechtgedankens auf körperli-
che Unversehrtheit ist diesen Aspekten im konkreten Fall eine höhere Gewichtung einzuräumen.  
 
Den aus der Erfahrung zurückliegender Veranstaltungen zu befürchtenden Gefährdungslagen mit dem Risiko erheblicher 
Personen- und/oder Sachschäden muss bei der Entscheidung für ein umfassendes Glasverbot Vorrang gegenüber den Ein-
zelinteressen an einer uneingeschränkten Gewerbeausübung eingeräumt werden. 
 
Ergänzend zu dem Mitführ- und Verkaufsverbot wird gemäß § 5 Abs. 1 und 2 Gaststättengesetz (GastG) - vom 20.11.1998 
(BGBl. I. S. 3418) in der zur Zeit gültigen Fassung die Verwendung von Glasbehältnissen in Außengastronomien von Gast-
stätten durch die unter Punkt I.3. festgelegte Auflage/Anordnung untersagt.  
Um die oben beschriebenen Gefahren nachhaltig und wirksam zu bekämpfen, ist es zudem erforderlich, weitere „Glasquel-
len“ und damit Ursachen für die beschriebenen Gefahrenlagen im definierten örtlichen Verfügungsbereich auszuschließen. 
Durch die auf den öffentlichen Verkehrsflächen herumliegenden Scherben waren in gleicher Art und Weise, wie zuvor be-
schrieben, erhebliche Gefährdungen des Straßenverkehrs als auch der Gäste festzustellen. Entsprechende Verbote anläss-
lich dieser Veranstaltung wurden von den betroffenen Gastronomen als notwendig erachtet und durchweg beachtet. Dies 
führte zu einer erheblichen Entspannung der Situation.  
Es ist davon auszugehen, dass während des genannten Verfügungszeitraumes ein Großteil der Gäste in Gaststätten aus den 
Besucher/innen des Moerser Karnevalszuges besteht. Nach allgemeiner Lebenserfahrung - aber auch nach den konkreten 
Erfahrungen der letzten Veranstaltungen in Moers - ist aufgrund des erwarteten hohen Besucheraufkommens und mit zu-
nehmenden Alkoholgenuss mit fahrlässigen, aber auch mutwilligen Zerstörungen gläserner Schankgefäße zu rechnen. Bei 
den Glasresten konnten durch die Städtischen Servicebetriebe Moers auch zerbrochene Trinkgläser festgestellt werden. 
Um den genannten Gefahren zu begegnen, ist der Erlass des o.g. Benutzungsverbotes auf der Grundlage des § 5 GastG er-
forderlich. Demnach können Gewerbetreibenden, die ein Gaststättengewerbe betreiben, jederzeit Auflagen/Anordnungen 
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes und sonst gegen erheb-
liche Nachteile und Gefahren oder Belästigungen für die Anwohner des Betriebsgrundstückes oder der Nachbargrundstücke 
sowie der Allgemeinheit erteilt werden.  
Das Verbot ist geeignet, die oben aufgezeigten Gefahren von Glas und Glasbruch in einem stark besuchten Bereich abzu-
wehren. Ein milderes Mittel zur Beseitigung der beschriebenen Gefahren ist nicht erkennbar. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass das Verbot der Benutzung von Glas lediglich für den Bereich der Außengastronomien und somit dem un-
tergeordneten Betriebsteil der Gaststätten gilt. 
 
Aus den vg. Gründen ist daher die Untersagung der Benutzung von Glasgetränkebehältnissen in Außengastronomien und 
die Abgabe von Getränken in Glasgetränkebehältnissen durch den Einzelhandel (u.a. Kioske und Imbisse) im beschriebenen 
Umfang geeignet, erforderlich und im Hinblick auf die Gefahrenlage auch als angemessen anzusehen.  
 
 
Begründung zu II:  
 
Um eine wirkungsvolle Reduzierung von Glasbruchschäden und Schnittverletzungen zu gewährleisten, erstreckt sich der 
räumliche Geltungsbereich für die angeordneten Maßnahmen zu Ziffer I.1 bis I.3 auf den definierten Veranstaltungsbereich 
Homberger Straße, Klever Straße, Vinzenzstraße, Wilhelm-Schröder-Straße, Friedrich-Ebert-Platz und den übrigen benann-
ten Plätzen, weil in diesem Bereich mit dem stärksten Besucherandrang im Innenstadtbereich gerechnet werden muss.  
Die Grenzen des Geltungsbereiches werden unter Berücksichtigung der letztjährigen Erfahrungen, insbesondere mit Blick 
auf die positiven Erkenntnisse und Entwicklungen der Jahre 2012, 2013 und 2014 für erforderlich gehalten und auf die Be-
suchertribüne auf der Unterwallstraeß/Neumarkt ausgeweitet. 
 
 
 
 



 
 - 284 - 
 

 

Amtsblatt der Stadt Moers – Nr. 21  –  18.12 .2014 
 

 

Begründung zu III:  
 
Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage der §§ 55, 59, 60 und 63 des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen – VwVG NRW – in der zur Zeit gültigen Fassung. Als Zwangsmittel kommen gem. § 
57 VwVG NRW Ersatzvornahme, Zwangs-geld und unmittelbarer Zwang in Betracht.  
Bei Verstößen gegen das unter Ziffer I.1 verfügte Mitführungsverbot wird auf der Grundlage des § 62 VwVG NRW das 
Zwangsmittel des unmittelbaren Zwanges angedroht.  
Gem. § 58 Abs. 3 VwVG NRW darf der unmittelbare Zwang nur angewendet werden, wenn andere Zwangsmittel nicht zum 
Ziel führen oder untunlich sind. Dies ist vorliegend der Fall. Zweck des Mitführungsverbotes ist es, die Veranstaltungsfläche 
sowie die Zuwegungen dorthin von Glasgefäßen frei zu halten, um die in der Begründung beschriebenen Gefahren zu ver-
meiden. Vor diesem Hintergrund muss ein Zwangsmittel angedroht werden, dass zum sofortigen Erfolg führt. Durch ein an-
deres Zwangsmittel kann nicht wirksam verhindert werden, dass Glas in den Veranstaltungsbereich gelangt und dort be-
nutzt wird. Insofern ist die Anwendung des unmittelbaren Zwanges auch verhältnismäßig.  
Bei Verstößen gegen das unter Ziffer I.2 verfügte Verkaufsverbot sowie das Benutzungsverbot zu Ziffer I.3 wird auf der 
Grundlage des § 60 VwVG NRW ein Zwangsgeld von jeweils 3.000,00 € angedroht.  
Die Androhung einer Ersatzvornahme in Bezug auf die Anordnungen zu I.2 und I.3 scheidet im vorliegenden Fall schon des-
halb aus, weil die Einhaltung des Glasverbotes ausschließlich vom Willen des Ordnungspflichtigen abhängt und die damit 
verbundenen Vorgänge von keinem anderen bewirkt werden können. Da gem. § 58 Abs. 3 VwVG NRW der unmittelbare 
Zwang nur angewendet werden darf, wenn andere Zwangsmittel nicht zum Ziel führen oder untunlich sind, konnte als 
Zwangsmittel für Verstöße gegen die Anordnungen zu I.2 und I.3 nur ein Zwangsgeld angedroht werden.  
Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes ist geeignet, den Willen des Pflichtigen zu beugen. Sie ist auch verhältnismäßig 
(§ 58 VwVG), weil die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes in einem angemessenen Verhältnis zu seinem Zweck steht.  
Eine Frist zur Erfüllung der Verpflichtungen braucht nach den Vorgaben des § 63 Abs. 1 S. 2 VwVG nicht bestimmt zu wer-
den, da im Wege dieser Allgemeinverfügung eine Unterlassung (hier: Unterlassung des Mitführens von Glas, des Verkaufs 
von Getränken in bzw. des Ausschanks in Glasbehältnissen) erzwungen werden soll.  
 
 
Begründung zu IV:  
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf der Grundlage des § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung - 
VwGO - in der z.Z. gültigen Fassung. Sie ist zum Schutze der Allgemeinheit notwendig, da nur so sichergestellt werden 
kann, dass die getroffene Anordnung unmittelbar vollziehbar ist.  
Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung ergibt sich daraus, dass die Beseitigung 
der bestehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit keinen weiteren Aufschub duldet. Die Gefahren für so bedeutende In-
dividual-Schutzgüter wie Gesundheit, Leben und Eigentum unbeteiligter Personen sind so schwerwiegend, dass nicht erst 
der Abschluss eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abgewartet werden kann.  
Durch die Vollzugsfolge wird die Versorgung mit Getränken nicht eingeschränkt. Der persönliche Bedarf kann durch die 
Nutzung von Plastik- oder Pappbehältnissen problemlos gedeckt werden. Wirtschaftliche Einnahmeverluste der Einzelhänd-
ler sowie der Gastwirte können durch die Verwendung der alternativen Materialien ebenfalls verhindert werden.  
Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung der vorgenannten Anordnungen und damit der Verhinderung 
von Gefahren für die körperliche Unversehrtheit überwiegt insoweit das eventuelle Aufschubinteresse der hiervon Betroffe-
nen.  
 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstr. 39, erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Elektronischen Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte 
– ERVVO VG/FG – vom 23.11.2005 (GV.NRW S. 926; SGV.NRW 320)  zu erklären. 
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Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen 2 Abschriften der Klage für die 
Beteiligten beigefügt werden. 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung der Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf beantragt werden.  
 
Zusätzlicher Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Bürokratieabbaugesetze I und II das einer Klage bisher vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden ist. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, sich vor Erhebung einer Klage 
zunächst mit dem Fachbereich Tiefbau und Verkehr der Stadt Moers in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so 
etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage sicher behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird 
durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert.  
 
 
Im Auftrag 
Laumeier 
Städt. Ltd. Baudirektor  
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Bekanntmachung der Moers Kultur GmbH 
 
Die Gesellschafterversammlung der Moers Kultur GmbH hat am 27.05.2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss der Moers Kultur GmbH zum 31.12.2013 wird mit einer Bilanzsumme von 2.804.225,55 € und ei-

nem Bilanzverlust von 0,00 € festgestellt. 
 

2. Der Gesellschafter leistet eine Einlage von 1.828.214,25 € in die Kapitalrücklage. 
 

3. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat werden für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt. 
 

4. Die Übernahme des Verlustes der Moers Kultur GmbH (ohne Schlosstheater Moers GmbH) aus dem Geschäftsjahr 2013 
erfolgt in zwei Schritten. Unterjährig wurde im Jahr 2013 eine Auszahlung von 350.000 € vorgenommen. Der Restbe-
trag von 229.097,21 € wird im Haushaltsjahr 2014 ausgeglichen. 

 
5. Der über die unterjährigen Vorauszahlungen von 1.100.000 € an die Schlosstheater Moers GmbH hinausgehende Ver-

lust in Höhe von 149.117,04 € wird im Haushaltsjahr 2014 ausgeglichen. 
 
Der Wirtschaftsprüfer André Tönnissen von der  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schumacher Tönnissen Ruyters Bergfeld 
GbR, Kempen, hat am 31.03.2014 der Gesellschaft zum Jahresabschluss 2012 einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt. 
Der Jahresabschluss 2013 und der Lagebericht 2013 liegen in der Zeit vom 05.01.2015 bis zum 16.01.2015 bei der Moers 
Kultur GmbH, Kastell 6, 47441 Moers von Dienstag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr aus. 
 
Moers, den 20.10.2014 
Ulrich Greb  
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung der Schlosstheater Moers GmbH 
 

Die Gesellschafterversammlung der Schlosstheater Moers GmbH hat am 27.05.2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Der Jahresabschluss der Schlosstheater Moers GmbH zum 31.12.2013 wird mit einer Bilanzsumme von 406.673,87 € 

und einem Bilanzverlust in Höhe von 0,00 € sowie einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.249.117,04 € festgestellt. 
 

2. Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 
2013. 

 
Der Wirtschaftsprüfer André Tönnissen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schumacher Tönnissen Ruyters Bergfeld 
GbR, Kempen, hat am 07.03.2014 der Gesellschaft zum Jahresabschluss 2013 einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt. 
Der Jahresabschluss 2013 und der Lagebericht 2013 liegen in der Zeit vom 05.01.2015 bis zum 16.01.2015 bei der 
Schlosstheater Moers GmbH, Kastell 6, 47441 Moers von Dienstag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr aus. 
 
Moers, den 20.10.2014 
Ulrich Greb 
Geschäftsführender Intendant 
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Wirtschaftsförderungs- und Struktur- 
entwicklungsgesellschaft Moers mbH 
 
 
Bekanntmachung 

 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH hat am 
28.11.2014 den Jahresabschluss zum 31.12.2013 festgestellt und über den Jahresfehlbetrag wie folgt beschlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH zum 31.12.2013 

wird mit einer Bilanzsumme von 3.774.188,24 € und einem Jahresfehlbetrag von 606,89 € festgestellt. 
 

2. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Höhe von 606,89 € erfolgt im Jahr 2014. 
 
3. Die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages für das Jahr 2014 durch den Gesellschafter wird garantiert. 
 
4. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt. 
 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft VBR Dr. Paf-
fen  Schreiber & Partner GbR, Aachen, hat am 08.10.2014 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Mo-
ers mbH, Moers, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 08.12.2014 bis zum 13.01.2015 in den Geschäftsräumen der Gesell-
schaft, Rathausplatz 1, 2. OG, Raum 2.028, 47441 Moers, zwischen 08.00 - 12.00 Uhr, aus. 
 
Moers, 01.12.2014 
 
Wolfgang Wittpoth Dr. Ralf Worgul 
Geschäftsführer Geschäftsführer 
 
 
 
 
 

2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers 

vom 02.12.2014 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S..666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW.S.878) 
und der §§ 1, 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 
706/SGV NRW 2061), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV.NRW.S.390) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712 / SGV NW 610), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV.NRW.S.687), und der §§ 2 und 5 der Satzung der Stadt Moers über das Kommunalunter-
nehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“, vom 19.10.2011 hat der Verwaltungsrat der 
ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts in seiner Sitzung am 02.12.2014 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
 

I. 
 

Die Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 5 wird wie folgt neu gefasst: 

§ 5 
Gebührensatz 

 
(1)  Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung (Sommerreinigung) beträgt jährlich je Meter Grundstücksseite  
      (§ 5Straßenreinigungssatzung), wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die  
 
 a) wöchentlich einmal gereinigt wird (Normalklasse):                                              2,11 € 
 b) Sonderklasse I (Fußgängerzone)              
     wöchentlich sechsmal gereinigt wird                                                                 30,21 € 
 c) Sonderklasse II (Fahrbahn- und Gehwegreinigung)  
     wöchentlich sechsmal gereinigt wird                                                                12,92 € 
 d) Sonderklasse III (Fußgängerzone)  
     wöchentlich dreimal gereinigt wird                                                                    15,59 € 
 
(2)  Die Benutzungsgebühr für die Winterwartung beträgt jährlich je Meter Grundstücksseite (§ 5 Straßenreinigungs- 
 satzung), wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die 
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 a) mit Priorität 1 gewartet wird (W I)                                                                        1,52 € 
 b) mit Priorität 2 gewartet wird (W II)                                                                       0,50 €                         
 
(3)   Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Abs. 1 genannten Reinigungsarten für die Sommerreinigung und den in Abs. 2 

genannten Prioritätsklassen für die Winterwartung ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis (§ 2 Abs. 1 Straßenreini-
gungssatzung). 

 
II. 

Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 02.12.2014 beschlossene 
2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers) wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 

Rechts vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
Moers, den 02.12.2014 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 

13. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) 

vom 02.12.2014 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S..666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 
(GV.NRW.S.878) und der §§ 1, 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 
18.12.1975 (GV NRW S. 706/SGV NRW 2061), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV.NRW.S.390) und der §§ 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712 / SGV NW 
610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV.NRW.S.687) und der §§ 2 und 5 der Satzung der Stadt Moers über 
das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“ vom 19.10.2011, hat der 
Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung am 02.12.2014 fol-
gende Satzung beschlossen 
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I. 
Das Straßenverzeichnis, das gem. § 2 Anlage der Straßenreinigungssatzung ist, wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 

 

 
Übertragung der Reinigungs-
pflicht auf den Grundstücks-
eigentümer (§ 2) 
Straßen-             Winterdienst 
reinigung 
Fahr-   Geh-   Fahr-    Geh- 
bahn    weg    bahn     weg 

Schl. Name N SI SII SIII W1 W2 

31052 Am Meerholz Teilbereich zu den Häusern 9 – 11 d x      x x x x 

31229 Baudenstraße, einseitig vor Haus Nr. 2-6, außer Privat-
straße ab Haus Nr. 12  

x     x  x  x 

31299 Baudenstraße bis Hausnr. 6 beidseitig x       x x x 

31299 Baudenstraße ab Hausnr. 12 beidseitig x      x x x x 

32001 Kronprinzenstraße x     x  x  x 

32120 Ludwig-Erhard-Straße x    x   x  x 

32189 Moltkestraße      x x x  x 

32296 Olof-Palme-Straße x    x   x  x 

32757 Willy-Brandt-Allee x    x   x  x 

32810 Yitzhak-Rabin-Straße x    x   x  x 

 
 
 

II. 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 02.12.2014 beschlossene 
13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 

Rechts vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
Moers, den 02.12.2014 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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Gebührensatzung 
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers 

(Abfallgebührensatzung) 
vom 02.12.2014 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 
(GV.NRW.S.878) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NRW.S.712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV.NRW.S.687) und der §§ 2 und 
5 der Satzung der Stadt Moers über das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentli-
chen Rechts“, vom 19.10.2011 hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, in seiner Sitzung am 02.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung der durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) betriebenen Ab-
fallentsorgung in der Stadt Moers und die Inanspruchnahme sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen werden öffent-
lich-rechtliche Gebühren erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner und Zeitraum der Gebührenpflicht 

 
(1) Gebührenschuldner/innen sind die Eigentümer/innen der an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücke, 

Erbbauberechtigte, Wohnungs- und Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbrau-
cher/innen und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dingliche Berechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige oder 
Gemeinschaften haften als Gesamtschuldner/innen.  Die Gebühren für die zu einer Abfallgemeinschaft zusam-
men geschlossenen Grundstücke desselben Grundstückseigentümers gem. § 11 Abs. 2 der Abfallentsorgungssat-
zung werden zusammen veranlagt.  

 
(2) Die Gebührenpflicht beginnt nach Ablauf des Monats, in dem das Grundstück an die Abfallentsorgung angeschlos-

sen wird; sie endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss entfällt. Ist der Anschlusszeitraum kürzer als ein 
Monat, wird die Gebühr für einen Kalendermonat erhoben. 

 
(3) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der/die neue Eigentümer/in vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, 

der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Einen Eigen-
tumswechsel hat der/die bisherige Gebührenpflichtige der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unverzüglich 
nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 3 

Gebührenberechnung 
(1) Die Gebühren werden nach Art, Größe, Anzahl und Häufigkeit der Leerung der dem Grundstück zugeordneten Ab-

fallbehälter berechnet.  
 
(2) 
a)  Die Gebühr beträgt im Jahr für einen Restabfallbehälter 
                  von 60 Liter Volumen 204,00 € 
 von  80 Liter Volumen 250,80 € 
 von 120 Liter Volumen 342,00 € 
 von 240 Liter Volumen 594,00 € 
 
einschließlich 12 Leerungen im Jahr. 
Bei weniger als 12 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
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Bei Abmeldung eines Behälters in der laufenden Abrechnungsperiode (z.B. beantragter Behältertausch) wird die Anzahl der 
in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerechnet. 

 
b) Die Gebühr beträgt im Jahr für einen Restabfallbehälter für Eigenkompostierer gem. § 20 Abs. 1 der Abfallsatzung 
 
 von 60 Liter Volumen    192,00 € 
 von 80 Liter Volumen   235,20 € 
 von 120 Liter Volumen   316,80 € 
 von 240 Liter Volumen   554,40 € 
 
einschließlich 10 Leerungen im Jahr. 
 
Bei weniger als 10 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
Bei Abmeldung eines Behälters in der laufenden Abrechnungsperiode (z.B. beantragter Behältertausch) sowie bei  Änderung 
der Voraussetzungen zur Anerkennung als Eigenkompostierer, wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen 
auf die gebührenpflichtigen Monate umgerechnet. 
 
c) Die Gebühr beträgt im Jahr für einen Restabfallbehälter für Nutzer der Biotonne 
 
 von 60 Liter Volumen   171,60 € 
 von 80 Liter Volumen   208,80 € 
 von 120 Liter Volumen    282,00 € 
 von 240 Liter Volumen    482,40 € 
 
einschließlich 10 Leerungen im Jahr. 
 

  Bei weniger als 10 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der laufenden Abrech-
nungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerech-
net. 

  
d) Für jede über die in der Jahresgebühr jeweils enthaltenen Leerungen hinausgehende weitere Leerung beträgt die 

Gebühr bei einem Restabfallbehälter 
 
 von 60 Liter Volumen  5,00 € 
 von 80 Liter Volumen  6,40 € 
 von 120 Liter Volumen  9,10 € 
 von 240 Liter Volumen  16,60 € 

 
e) Die Gebühr beträgt im Jahr für eine Biotonne 
 
 von 120 Liter Volumen    39,60 € 
 von 240 Liter Volumen   74,40 € 
 
einschließlich 26 Leerungen 
 

  Bei weniger als 26 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der laufenden Abrech-
nungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerech-
net. 
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f) Die Gebühr beträgt im Jahr für einen Restabfallbehälter 
 
 von 770 Liter Volumen  2.616,60 € 
 von 1.100 Liter Volumen  3.682,80 € 
   
einschließlich 26 Leerungen im Jahr 
  

  Bei weniger als 26 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der laufenden Abrech-
nungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerech-
net. 

  
(3) 
a) Die Gebühr beträgt im Jahr bei wöchentlicher Leerung für einen Restabfallbehälter  
 
 von 60 Liter Volumen       502,40 € 
 von 80 Liter Volumen       605,20 € 
 von 120 Liter Volumen       804,40 € 
 von 240 Liter Volumen    1.356,40 € 
 von 770 Liter Volumen    5.331,60 € 
 von 1.100 Liter Volumen    7.464,00 € 
 von 2.500 Liter Volumen  11.499,60 € 
 von 5.000 Liter Volumen  21.740,40 € 
 
einschließlich 52 Leerungen im Jahr 
 
Bei weniger als 52 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der laufenden Abrech-
nungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerech-
net. 

  
b) Die Gebühr beträgt im Jahr bei wöchentlich zweimaliger Leerung für einen Restabfallbehälter 
 
 von 2.500 Liter Volumen   22.999,20 € 
 von 5.000 Liter Volumen   43.480,80 € 
 
einschließlich 104 Leerungen im Jahr 
 
Bei weniger als 104 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
Bei Abmeldung eines Restabfallbehälters (z.B. beantragter Behältertausch) oder der Biotonne in der laufenden Abrech-
nungsperiode wird die Anzahl der in den Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerech-
net. 
 
(4) 
a) Die Gebühr beträgt im Jahr bei wöchentlicher Leerung für Großabfallbehälter mit Schleusensystem  
 
 Oberflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen   16.157,20 €  
 Halbunterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen  16.657,20 € 
 Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen   18.147,20 € 
 Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 5,0 m³ Volumen   29.021,20 € 
 

   einschließlich 52 Leerungen im Jahr 
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   Bei weniger als 52 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
   Bei Abmeldung eines Großbehälters mit Schleusensystem in der laufenden Abrechnungsperiode wird die Anzahl der in den 

Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerechnet. 
 
  b) Die Gebühr beträgt im Jahr bei 14tägiger Leerung für Großabfallbehälter mit Schleusensystem 

 
 Oberflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen   10.408,60 € 
 Halbunterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen  10.908,60 € 
 Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen   12.398,60 € 
 Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 5,0 m³ Volumen   18.150,60 € 
 

  einschließlich 26 Leerungen im Jahr 
  Bei weniger als 26 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 

  Bei Abmeldung eines Großbehälters mit Schleusensystem in der laufenden Abrechnungsperiode wird die Anzahl der in den 
Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerechnet. 

 
 c) Die Gebühr beträgt im Jahr bei dreiwöchentlicher Leerung für Großabfallbehälter mit Schleusensystem 

 
 Oberflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen     8.418,70 €  
 Halbunterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen    8.918,70 € 
 Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen   10.408,70 € 
 Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 5,0 m³ Volumen   14.387,70 € 
 

  einschließlich 17 Leerungen im Jahr 
  Bei weniger als 17 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Großbehälters mit Schleusensystem in der laufenden Abrechnungsperiode wird die Anzahl der in den 

Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerechnet. 
 

 d) Die Gebühr beträgt im Jahr bei vierwöchentlicher Leerung für Großabfallbehälter mit Schleusensystem 
 
 Oberflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen     7.534,30 €  
 Halbunterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen    8.034,30 € 
 Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 2,5 m³ Volumen     9.524,30 € 
 Unterflurcontainer mit Schleusensystem von 5,0 m³ Volumen   12.715,30 € 
 

  einschließlich 13 Leerungen im Jahr 
  Bei weniger als 13 Leerungen im Jahr erfolgt keine anteilige Gebührenerstattung. 
  Bei Abmeldung eines Großbehälters mit Schleusensystem in der laufenden Abrechnungsperiode wird die Anzahl der in den 

Gebühren enthaltenen Leerungen auf die gebührenpflichtigen Monate umgerechnet. 
 

e)  Für jede über die in der Jahresgebühr jeweils enthaltenen Leerungen hinausgehende weitere Leerung beträgt die Gebühr 
bei einem Großabfallbehälter mit Schleusensystem 

 
 von 2,5 m³ Volumen       221,10 € 
 von 5,0 m³ Volumen        418,10 € 
 
 

(5)   
Ändern sich Art, Größe, Anzahl oder Häufigkeit der Leerungen der Abfallbehälter, sind die neuen Gebühren vom Beginn des 
Monats an zu berechnen, der auf die Änderung folgt. 
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§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren werden - mit Ausnahme der Gebühren nach § 3 Abs. 2 Buchstabe d – für ein Kalenderjahr oder, wenn die 

Gebührenpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres durch Gebührenbescheid 
festgesetzt. 

 
(2) Die Gebühr ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen; gibt der Gebührenbe-

scheid andere Fälligkeitstermine an, so gelten diese. Bis zur Erteilung eines neuen Bescheides sind die Gebühren über 
das Jahr hinaus zu den im Gebührenbescheid genannten Fälligkeitsterminen weiter zu entrichten.  

 
(3) Auf Antrag können die Gebühren abweichend von Absatz 2 am 1. Juli in einem Betrag entrichtet werden. Der Antrag 

muss spätestens am 30. September des vorhergehenden Jahres gestellt werden. 
 
(4) Die Gebühren für die weiteren Leerungen nach § 3 Abs. 2 Buchstabe d werden nach Ablauf des Kalenderjahres durch ei-

nen gesonderten Gebührenbescheid erhoben. Der Bescheid kann mit dem Gebührenbescheid über Abfallgebühren für 
die folgende Abrechnungsperiode verbunden werden. 

 
(5) Bei Änderungen der Behälterzuteilungen im laufenden Jahr werden die vorläufigen Festsetzungen entsprechend dem 

neuen Behälterbestand angepasst. 
 
(6) Bei Nachforderungen aufgrund von Änderungen des Behälterbestandes sowie aufgrund der Abrechnung von Zusatzlee-

rungen oder bei Tarifänderungen im laufenden Kalenderjahr steht es im Ermessen der ENNI Stadt & Service Niederrhein 
AöR, diese Nachforderungen zum nächsten Hauptfälligkeitstermin oder mit Bescheid über die endgültige Gebührenfest-
setzung nachträglich zu erheben. 

 
(7) Bei vorübergehenden Einschränkungen, Verspätungen oder Unterbrechungen der Abfallentsorgung durch Betriebsstö-

rungen, betriebsnotwendige Arbeiten, behördliche Verfügungen, Streiks, höhere Gewalt oder Verlegung der Abfuhrzeit-
punkte hat der Gebührenpflichtige keinen Anspruch auf Gebührenermäßigung oder Schadenersatz. 

 
 

§ 5 
Gebühren für Abfallsäcke 

 
Es wird eine Gebühr in Höhe von 5,80 € je Restabfallsack und 2,80 € je Inkontinenzabfallsack für die Gestellung, Abfuhr und 
Entsorgung erhoben. Die Gebühr ist bei Erwerb der Abfallsäcke im Voraus bar zu entrichten. 

 
 

§ 6 
Gebühren für Grünschnittannahme am Kreislaufwirtschaftshof 

 
Für die Annahme von weichem Grünschnitt (z.B. Laub, Rasen, Blumen, Baumnadeln, Wild- u. Unkräuter, Wasserpflanzen, Al-
gen u.ä.) am Kreislaufwirtschaftshof wird eine Gebühr in Höhe von 3,00 € je Anlieferung (max. Kombikofferraumvolumen) 
erhoben. Die Gebühr ist in bar bei der Anlieferung am Kreislaufwirtschaftshof zu entrichten.  
  
 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 12.12.2013 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 02.12.2014 beschlossene 
Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers (Abfallgebührensatzung) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Moers, den 02.12.2014 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 

3. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers 

(Abfallentsorgungssatzung) 
vom 02.12.2014 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW.S.878), 
der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein Westfalen (LAbfG NRW) vom 21.06.1988 (GV NRW S. 250/SGV 
NRW 74), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2013 (GV.NRW.S.148), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 
24.02.2012 (BGBl I 2012 S. 212 ff) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.05.2013 (BGBl I S. 1324), des § 7 Satz 4 der Ge-
werbeabfallverordnung vom 19.06.2002 (BGBl I S. 1938), zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 23 des Gesetzes zur Neuordnung 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24.02.2012 (BGBl I 2012 S. 257),  und der §§ 2 und 5 der Satzung der Stadt 
Moers über das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“, vom 
19.10.2011 hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung 
am 02.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

I. 
 
1. § 19 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Der/die Anschlussberechtigte und jede/r andere Abfallbesitzer/in im Gebiet der Stadt Moers hat im Rahmen der 
§§ 2 bis 4 das Recht, sperrige Abfälle aus Wohnungen und anderen Teilen des Wohngrundstücks, die wegen ih-
rer Abmessungen oder Gewichte nicht in den Abfallbehältern der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unter-
gebracht werden können, bis zu einem Gesamtvolumen von max. 5 m³ gesondert abfahren zu lassen (z.B. alte 
Möbel, Teppiche, Elektroaltgeräte gem. ElektroG). 
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Dazu zählen nicht Restabfälle, Bauschutt, Gewerbe- und Gartenabfälle, Abfälle aus Baumaßnahmen (z.B. Türen, 
Fenster, Waschbecken etc.), Schadstoffe gem. § 4 sowie alle gem. § 3 ausgeschlossenen Abfälle sowie Haus-
haltsauflösungen.  

 
2. In § 19 Abs. 2 werden nach „und eine Breite von 1,50 m“ die Worte „sowie ein Gesamtvolumen von 5 m³“ einge-

fügt.  
 
3. § 19 Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 

(5)  Die in Abs. 1 und 2 entsprechenden Abfälle sind frühestens am Tag vor der Abfuhr und spätestens am Abfuhr-
tag bis 7.00 Uhr in Fahrbahnnähe an der Grundstücksgrenze zur Straße, die vom Sammelfahrzeug befahren 
wird, in nicht verkehrsbehindernder Weise zur Abholung bereitzustellen. Altmetall und Elektroaltgeräte gem. 
ElektroG sind zur Verwertung bzw. gesonderten Entsorgung getrennt von den übrigen sperrigen Abfälle bereit-
zustellen. 

 
4. In § 19 wird folgender neuer Absatz 7 eingefügt: 

(7) Werden im Einzelfall mehr als 5 m³ sperrige Abfälle bereitgestellt, bleibt die Restmenge am Bereitstellungsort 
stehen. Die Restmenge ist von demjenigen, der sie zur Abholung bereitgestellt hat, unverzüglich aus dem öf-
fentlichen Verkehrsraum zu entfernen. 

 
5. § 31 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelung handelt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er/sie 
a.  entgegen § 3 Abs. 1 ausgeschlossene Abfälle der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zum 

 Einsammeln oder Befördern überlässt; 
b.   entgegen § 7 auf seinem/ihrem Grundstück oder sonst bei ihm/ihr anfallende Abfälle der  

   Abfallentsorgung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR nicht überlässt;  
c.   entgegen § 9 Wertstoffe und Schadstoffe nicht getrennt hält und den entsprechenden Sammelsyste-

men   bzw. Annahmestellen zuführt; 
d.  entgegen § 12 Abs. 2 von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bestimmte Abfallbehälter zum  

Einfüllen von Abfällen nicht benutzt; 
e.    entgegen § 15 Abs. 2 für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter mit anderen Abfällen füllt;  
f.   entgegen § 15 Abs. 8 Inkontinenzabfallsäcke nicht ordnungsgemäß abgebunden oder mit anderen Ab-

fällen zur Leerung bereitstellt;  
g.  entgegen § 16 Abs. 1 S. 3 Behälter nach der Leerung nicht aus dem öffentlichen Verkehrsraum ent-

fernt.  
h.   entgegen § 18 Abs. 1 Wertstoffe als Nicht-Moerser Einwohner oder in nicht haushaltsüblichen Men-

gen in die Sammelcontainer einfüllt;  
i.    entgegen § 18 Abs. 1 die Sammelcontainer für Wertstoffe mit anderen Abfällen füllt;  
j.   entgegen § 18 Abs. 2 Wertstoffe, Transportbehältnisse sowie Abfälle sonstiger Art auf den Standplät-

zen der Sammelcontainer ablagert;  
k.    außerhalb der in § 18 Abs. 4 genannten Zeiten Altglas in die Sammelcontainer einwirft; 
l.   sperrige Abfälle vor dem in § 19 Abs. 5 genannten Zeitraum im öffentlichen Verkehrsraum zur Abho-

lung bereitstellt; 
m.  mehr als 5 m³ sperrige Abfälle zur Abholung bereitgestellt hat und die übersteigende Restmenge 

entgegen der Regelung des § 19 Abs. 7 nicht unverzüglich nach der Sperrgutabfuhr aus dem öf-
fentlichen Verkehrsraum entfernt; 

n.   entgegen der Regelung des § 21 andere Abfälle in diesen Abfallbehältern entsorgt;  
o   .entgegen § 22 den Anfall von Abfällen, die Anzahl der Haushalte, bei Abfallgemeinschaften die An-

zahl der Personen, die Abfallmenge und -art nicht meldet;  
p.   entgegen § 26 Abs. 4 angefallene Abfälle unbefugt durchsucht oder wegnimmt;  
q.   Abfallanlieferungen zu den Annahmestellen vornimmt ohne Moerser Einwohner/in zu sein;  
r.    Abfälle über fremde Abfallbehälter entsorgt. 
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II. 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 02.12.2014 beschlossene 
3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers (Abfallentsorgungssatzung) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 

Rechts vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
Moers, den 02.12.2014 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
 
 
 
 
 

Satzung 
der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
vom 02.12.2014 

 
 
Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 
17.06.2003 (GV.NRW.S.313/SGV NRW 2127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.07.2014 (GV.NRW.S.405)  i.V.m. § 41 Abs. 
1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein–Westfalen (GO NRW) in der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW.S.878), sowie der §§ 1, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NRW.S.712/SGV NRW 
610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV.NRW.S.687) und der §§ 2 und 5 der Satzung der Stadt Moers über 
das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“, vom 19.10.2011 hat der 
Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung am 02.12.2014 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand und Höhe der Gebühren 

 
Für die Benutzung der Friedhöfe der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) und ihrer Be-
stattungseinrichtungen sowie für besondere Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren erhoben. 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem zu dieser Satzung gehörenden Gebührentarif. 
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§ 2 

Gebührenschuldner 
 

Zur Zahlung der Gebühren ist der Antragsteller oder derjenige verpflichtet, in dessen Auftrag ein Friedhof und die Bestat-
tungseinrichtungen benutzt oder Leistungen in Anspruch genommen werden.  
Wird der Antrag von mehreren Personen oder im Auftrag mehrerer Personen gestellt, so haftet jede einzelne als Gesamt-
schuldner.  
 

§ 3 
Fälligkeit der Gebühren 

 
Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides oder der Genehmigung fällig.  
 

§ 4 
Befreiung und Ermäßigung von Gebühren 

 
Bestattungen und Umbettungen bei Gräbern, die unter die Bestimmungen des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der 
Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 98), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), fallen, sind von allen Gebühren befreit.  
 

§ 5 
Stundung und Erlass von Gebühren 

 
Für Stundung und Erlass von Gebühren nach dieser Satzung gilt § 12 Abs. 1 Nr. 5a KAG in Verbindung mit § 222 Abgaben-
ordnung (AO) - Stundung - und § 227 AO - Erlass -.  
 

§ 6 
Gebühren bei Zurücknahme von Anträgen 

 
Wird ein Antrag auf Benutzung eines Friedhofes oder der Bestattungseinrichtungen zurückgenommen, ist eine Gebühr ent-
sprechend den von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR erbrachten Leistungen zu zahlen. 
 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.    
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 09.12.2013 außer Kraft.  
 
 
 

Gebührentarif 
zur Satzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
 

1. Erwerb der Nutzungsrechte an Grabstätten  
 
1.1 Reihengrab  
1.11 Anonyme Wiesengräber für Erdbestattungen  1.740 €  
1.12 Anonyme Wiesengräber für Urnen  1.264 €  
1.13 Wiesengräber für Erdbestattungen mit Namenskennzeichnung  1.851 €  
1.14 Wiesengräber für Urnen mit Namenskennzeichnung  1.297 €  
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1.2 Wahlgrab und Kolumbarium  
1.21Wahlgrabstätte für Erdbestattungen je Grabstelle  1.730 €  
1.22Wahlgrabstätte für Urnen je Grabstelle  1.272 €  
1.23Sonderwahlgrab je Grabstelle  2.537 €  
1.24Urnennische in einem Kolumbarium je Urnennische                                       1.815 € 
1.25Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätte je Grabstelle  2.176 € 
1.26 Waldgrab für Urnen                                                                                         1.561 €  
 
1.3 Verlängerung des Nutzungsrechtes für Wahlgräber und Urnennischen  
1.31 bei Grabstellen für Erdbestattung je angefangenes Jahr    69,20 €  
1.32 bei Pflegeleichten Rasenwahlgrabstätten je angefangenes Jahr   87,10 € 
1.33 bei Urnengrabstellen je angefangenes Jahr     50,90 €  
1.34 bei Waldgräbern für Urnen je angefangenes Jahr   62,50 € 
1.35 bei Sonderwahlgräbern je angefangenes Jahr   101,50 €  
1.36 bei Urnennischen in einem Kolumbarium je angefangenes Jahr   72,60 €      
 
1.4 Pflegepauschale 
Bei vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten und Rückgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellter Kinderreihengräber 
wird für die Grabarten nach § 12 Abs. 2.1 der Satzung für die Friedhöfe der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (Pflege-
gebundene Grabstätten) für die noch bestehende Ruhezeit eine jährliche Pflegepauschale als Gesamtbetrag erhoben. Diese 
ist für die verschiedenen Grabarten unterschiedlich und wird zum 01.01. eines jeden Jahres von der Friedhofsverwaltung der 
Kostenentwicklung (Lohnkosten der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR) angepasst. 
Ein Gebührenaufkommen unter 10,00 Euro wird dem Zahlungspflichtigen nicht in Rechnung gestellt.  
 
1.5 Beerdigung am Samstag  
Für Beerdigungen an Samstagen werden zusätzliche Gebühren in Höhe von 145 € erhoben.  
 
2. Grabbereitungsgebühren  
 
2.1 Reihengrab  
2.11 Grabstelle für Erdbestattung für Kinder bis zu 5 Jahre     242 €  
2.12 Wiesengrabstelle für Tot- und Fehlgeburten       61 €  
2.13 Wiesengrabstelle für Erdbestattungen (ohne Wiesengräber für Tot- und  
        Fehlgeburten)     506 €  
2.14 Urnenwiesengrabstelle     119 €  
 
2.2 Wahlgrab  
2.21 Wahlerdgrab je Grabstelle     542 €  
2.22 Wahlurnengrab je Grabstelle     119 €  
2.23 Sonderwahlgrab je Einzelgrabstelle  3.507 €  
2.24 Beisetzung einer Urne im Kolumbarium    109 €  
2.3 Nebenarbeiten, wie z.B. das notwendige Versetzen von Grabsteinen und Einfassungen und das Herausnehmen von grö   

ßren Pflanzen, werden nach Zeitaufwand ermittelt und separat in Rechnung gestellt. Unvermeidbare Schäden an Grab-
aufbauten oder Pflanzen, die trotz sachgemäßer Arbeit entstehen, werden nicht ersetzt.  

 
3. Ausgrabungen  
3.1 Ausgrabung eines Sarges     715 €  
3.2 Ausgrabung einer Urne       98 €   
3.3 Nebenarbeiten, wie z.B. das notwendige Versetzen von Grabsteinen und Einfassungen und das Herausnehmen von grö-

ßeren Pflanzen, werden nach Zeitaufwand ermittelt und separat in Rechnung gestellt. Unvermeidbare Schäden an Grab-
aufbauten oder Pflanzen, die trotz sachgemäßer Arbeit entstehen, werden nicht ersetzt.  
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4. Umbettungen  
4.1 Umbettung eines Sarges   1.134 €  
4.2 Umbettung einer Urne      109 €  
4.3 Nebenarbeiten, wie z.B. das notwendige Versetzen von Grabsteinen und Einfassungen und das Herausnehmen von grö-

ßeren Pflanzen, werden nach Zeitaufwand ermittelt und separat in Rechnung gestellt. Unvermeidbare Schäden an Grab-
aufbauten oder Pflanzen, die trotz sachgemäßer Arbeit entstehen, werden nicht ersetzt.  

 
5. Benutzungsgebühren  
5.1 Benutzung einer Leichenzelle und sonstiger Räume  
      je angefangener Kalendertag       36 €  
5.2Benutzung der Trauerhalle     190 €  
5.3Aufbahrung eines Toten vor der Beerdigung (nur Hauptfriedhof)       90 €  
5.4 Benutzung des Sezierraumes  

Für die Benutzung des Sezierraumes werden die geleisteten Reinigungsstunden nach dem jeweils jährlich  geltenden 
Verrechnungssatz gesondert in Rechnung gestellt.  
 

6. Sonstige Gebühren 
6.1 Gebühren für die Erteilung einer Genehmigung für Grabaufbauten o.ä.        31 € 
6.2 Gebühren für die Erteilung von Bescheinigungen                                                  15 € 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 02.12.2014 beschlossene 
Satzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 
Rechts vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Moers, den 02.12.2014 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 

 
 
 
 
 

Friedhofssatzung 
der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

vom 02.12.2014 
 

 
Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz BestG NRW) vom 17. Juni 
2003 (GV.NRW.S.313/SGV.NRW.2127) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.07.2014 (GV.NRW.S.405), der §§ 7 und 114 a 
der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NW.S.666/SGV.NRW.2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.12.2014 (GV.NRW.S.878), sowie der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
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Land Nordrhein Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV.NW.S.712/SGV.NRW.610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.12.2011 (GV.NRW.S.687) und der §§ 2 und 5 der Satzung der Stadt Moers über das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt 
& Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“ vom 19.10.2011 hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service 
Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung am 02.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Stadt Moers gelegenen und im Eigentum der ENNI Stadt & Service 
Niederrhein Anstalt des öffentlichen Rechts, stehenden und von dieser verwalteten Friedhöfe: 
 
Hauptfriedhof (an der Geldernschen Straße)  
Friedhof Hülsdonk (an der Geldernschen Straße)  
Friedhof Moers mit Ehrenfriedhof (an der Klever Straße)  
Friedhof Meerbeck (an der Lindenstraße)  
Friedhof Schwafheim (an der Hügelstraße)  
Friedhof Vinn (an der Vinner Straße)  
Friedhof Kapellen (an der Friedhofsstraße)  
Friedhof Lohmannsheide (an der Jakob-Schroer-Straße)  
Friedhof Repelen (an der Johann-Steegmann-Allee /Hoher Weg)  
Friedhof Utfort (an der Friedenstraße)  
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 

Rechts.  
 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten), die bei Ihrem Ableben Einwohner 

der Stadt Moers waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus 
dienen die Friedhöfe auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, falls 
wenigstens ein Elternteil Einwohner der Stadt Moers ist. Die Bestattung anderer Personen bedarf der Ausnahme-
genehmigung der Friedhofsverwaltung. Eine Ausnahmegenehmigung zur Bestattung auf Moerser Friedhöfen wird 
erteilt für Verstorbene, die vor ihrem Ableben lediglich aus Pflege- bzw. Altersgründen verzogen sind, und für an-
dere außerhalb von Moers gemeldete Verstorbene, wenn deren nächste Verwandte (Ehegatte/Kinder/Eltern/ Ge-
schwister) bereits auf einem Friedhof in der Stadt Moers bestattet wurden oder Angehörige bzw. der Auftraggeber 
der Bestattung in Moers ansässig sind. 

 
(3) Gleichzeitig dienen die Friedhöfe als Stätte der Erholung. Aus ökologischen Gründen sollen die Friedhöfe und auch 

die einzelnen Grabstätten grün gestaltet werden. Eine ausreichende Bepflanzung soll der Verbesserung des Stadt-
klimas dienen. 

 
§ 3 

Schließung und Entwidmung 
 
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwen-

dung zugeführt werden (Entwidmung).  
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit durch Schließung das 

Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten und Kolumbarien erlischt, wird dem 
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Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine 
andere Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Ausgrabung bzw. Um-
bettung bereits bestatteter Leichen verlangen.  

 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die Bestatteten wer-

den, falls die Ruhezeit (bei Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten) bzw. die Nutzungszeit (bei Wahlgrabstät-
ten, Urnenwahlgrabstätten und Kolumbarien) noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Friedhofsverwaltung in 
andere Grabstätten umgebettet.  

 
(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstät-

te/Urnenwahlgrabstätte oder eines Kolumbariums erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Auf-
enthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie dem Nutzungs-

berechtigten oder einem Angehörigen des Verstorbenen mitzuteilen.  
 
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Friedhofsverwaltung auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf 

den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten 
werden Gegenstand des Nutzungsrechtes. 

 
 

II 
Ordnungsvorschriften 

 
§ 4 

Öffnungszeiten 
 

(1) Die Friedhöfe sind stets für den Besuch geöffnet.  
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile 

vorübergehend untersagen.  
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen der Friedhofs-

verwaltung bzw. deren Beauftragten sind zu befolgen.  
 
(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet,  
 
 a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art sowie Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards/Fahrrädern/Mofa/ Motorrädern 

etc. zu befahren. Ausgenommen sind Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und 
deren Beauftragten und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden. Bei Personen die der Friedhofs-
verwaltung eine besondere Gehbehinderung nachgewiesen haben, kann die Friedhofsverwaltung das Befahren der 
Friedhöfe zum Zweck des Grabbesuches mit einem PKW in Schrittgeschwindigkeit zu bestimmten Zeiten geneh-
migen.  

 b)  Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben.  
 c)  an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen.  
 d)  ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu 

fotografieren. 
 e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üb-

lich sind.  
 f)  den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie Ra-

senflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten.  
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 g) Abraum und Abfälle, insbesondere alte Kränze außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, sowie Abfälle 
anderer Herkunft auf den Friedhöfen zu entsorgen.  

 h) zu lärmen und zu spielen, sowie Musikgeräte abzuspielen. Live Musik und Darbietungen sind der Friedhofsverwal-
tung anzuzeigen und durch diese zu genehmigen.  

 i) Tiere mitzubringen, ausgenommen kurz angeleinte Hunde und Blindenhunde, die ausschließlich auf den Wegen 
mitzuführen sind. Hundekot ist zu entfernen.  

 j) sich als unbeteiligter Zuschauer während der Trauerfeierlichkeiten und bei Umbettungen störend in unmittelbarer 
Nähe des Grabes aufzuhalten, sowie die Leichenhalle und die Friedhofskapelle unbefugt zu betreten.  

 
(3) Kinder unter 6 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten.  
 
(4) Totengedenkfeiern, Bestattungsrituale anderer Glaubensgemeinschaften und andere nicht mit einer Bestattung 

zusammenhängende Veranstaltungen sind ausschließlich mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen, 4 Tage vor-
her anzumelden und bedürfen deren Genehmigung.  

 
(5) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung 

auf ihm vereinbar sind.  
 

§ 6 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung bedürfen Steinmetze, Bildhauer und Bestatter für ihre ge-

werbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. Andere Gewerbe-
treibende müssen ihre Tätigkeit auf dem Friedhof der Friedhofsverwaltung anzeigen. § 42 a VwVfG gilt entspre-
chend. Gewerbetreibende, die vor in Kraft treten dieser Satzung bereits gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen 
durchgeführt haben, bedürfen keiner neuen Genehmigung. 

 
(2) Auf ihren Antrag werden die in Abs. 1 Satz 1 genannten Gewerbetreibende zugelassen, die 
 
 a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und 
 
 b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei Antragstellern des handwerklichen Gewerbes) ihre Eintragung 

gem. § 19 Handwerksordnung oder die selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben 
oder die über eine vergleichbare Qualifikation verfügen. 

 
(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller einen für die Aus-

führung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachweist.  
 
(4) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer schriftlichen Genehmigung. Die Zulassung kann befristet werden. 

Auf Verlangen der Friedhofsverwaltung und deren Beauftragten ist die Zulassung vorzuzeigen. 
 
(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen 

zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

 
(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr bzw. in den Winter-

monaten bis zum Einbruch der Dunkelheit ausgeführt werden. Die Friedhofsverwaltung kann Verlängerungen der 
Arbeitszeiten zulassen.  

 
(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den von der 

Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und La-
gerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in 
den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 
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(7.1) Beerdigungen dürfen durch die Arbeiten nicht gestört werden.  
 
(7.2) Auf den Friedhöfen ist zu beachten,  
 
 a) Abfälle entsprechend der vorhandenen Behälter zu trennen.  
 b) dass das Reinigen von Grabaufbauten mit Chemikalien untersagt ist.  
 c) dass die Beseitigung von Unkraut mit Unkrautvernichtungsmitteln, aus Gründen des Grundwasserschutzes unzu-

lässig ist.  
 d) dass Arbeitsgeräte und Utensilien nicht hinter den Grabstätten gelagert und Nachbargrabstätten nicht beeinträch-

tigt werden dürfen.  
 
(8) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die trotz Mahnung wiederholt gegen die 

Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 ganz oder teil-
weise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei schweren Verstö-
ßen ist eine Mahnung entbehrlich.  

 
 

III 
Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
§ 7 

Anzeigepflicht und Bestattungszeit 
 

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei der Friedhofsverwaltung, unter Angabe 
des Todestages, anzumelden. Sterbeurkunde und Zahlungsverpflichtungserklärung und sonstige erforderliche Un-
terlagen müssen spätestens einen Tag vor der Beisetzung der Friedhofsverwaltung vorliegen.  

 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte, Urnenwahlgrabstätte oder in einem Kolumbari-

um beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.  
 
(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen.  
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort, Grabstelle und Zeit der Bestattung im Einvernehmen mit den Bestattern und 

Angehörigen fest. Bestattungen und Trauerfeiern erfolgen regelmäßig an folgenden Werktagen. 
 
   Montag bis Freitag: 09:00 bis 14:00 Uhr  
   und  
   Samstag: 09.00 bis 12.00 Uhr 
 
  Ausschließlich die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 
 
(5) Erdbestattungen dürfen gemäß § 13 Abs. 2 des Bestattungsgesetzes NW frühestens 24 Stunden nach Eintritt des 

Todes und müssen nach Abs. 3 innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt des Todes durchgeführt werden. Aschen müs-
sen spätestens 6 Wochen nach der Einäscherung bestattet werden, andernfalls werden sie auf Kosten des Auftrag-
gebers der Bestattung oder des Bestattungspflichtigen bestattet. Die Friedhofsverwaltung kann in begründeten 
Fällen Ausnahmen von der Bestattungsfrist für Aschen zulassen.  

 
§ 8 

Särge und Urnen 
 

(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen. Ausnahmsweise kann die Friedhofsverwal-
tung auf Antrag die Bestattung ohne Sarg oder Urne gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder Regelungen der 
Glaubensgemeinschaft, der die oder der Verstorbene angehört hat eine Bestattung ohne Sarg oder Urne vorgese-
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hen ist. Wird einer Bestattung ohne Sarg zugestimmt, muss die Leiche in Tücher gewickelt in einem Sarg aufge-
bahrt und mit dem Sarg bis zum Begräbnisplatz transportiert werden. 

 
(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische oder biologische Be-

schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird. Die Särge müssen festgefügt und 
so abgedichtet sein, das jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Behältnisse zur Beisetzung von 
Aschen und zur Bestattung von Toten, deren Ausstattung und Beigaben sowie Totenbekleidung müssen so be-
schaffen sein, dass ihre Verrottung und die Verwesung der Toten innerhalb der Ruhefrist ermöglicht wird. Für die 
Einhaltung ist der Bestatter verantwortlich. Maßnahmen, bei denen den Toten Stoffe zugeführt werden, die die 
Verwesung verhindern oder verzögern, bedürfen der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 

 
(3) Verstorbene, die aus dem Ausland in einem Zinksarg überführt werden, müssen vor der Bestattung in einen Sarg 

gemäß Ziffer 2 eingesargt werden. 
  
(4) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen 

größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzu-
holen. 

 
§ 9 

Ausheben der Gräber 
 

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt. Grabdekoration (Ausschlag des 
Grabes und Bedeckung des Grabhügels mit Matten) erfolgt ebenfalls durch die Friedhofsverwaltung. Ausnahmen 
können in begründeten Fällen von der Friedhofsverwaltung zugelassen werden. 

 
(2) Die Tiefe der einzelnen ausgehobenen Gräber für Erdbestattungen beträgt mindestens 1,55 m. Die Tiefe der vor-

genannten Gräber von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges beträgt mindestens 0,90 m. 
Die Tiefe der ausgehobenen Urnengräber beträgt mindestens 0,70 m. Die Tiefe bis zur Oberkante der Urne beträgt 
mindestens 0,50 m.  

 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.  
 
(4) Grabaufbauten und Bepflanzung, die der Grabbereitung im Wege sind, haben die Angehörigen oder deren Beauf-

tragte ohne weitere Aufforderung durch die Friedhofsverwaltung unverzüglich zu entfernen. Um einen fristgerech-
ten Grabaushub für die Bestattung zu gewährleisten, werden nicht fristgerecht entfernte Grabaufbauten und Be-
pflanzung von der Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten bzw. Auftraggebers entfernt. Die 
Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die bei der notwendigen Entfernung von Grabaufbauten und Be-
pflanzung an diesen entstehen. Innerhalb von 2 Monaten kann der Nutzungsberechtigte die Grabaufbauten wieder 
ordnungsgemäß auf der Grabstätte aufstellen bzw. verlegen. Die entfernten Grabaufbauten gehen nach dieser 
Aufbewahrungsfrist von 2 Monaten entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung über. Es 
ist zu dulden, dass Grabaufbauten oder Bepflanzung auf einer Nachbargrabstätte, welche die Ausführung einer 
Beisetzung stören, entfernt werden, wenn sie nach der Beisetzung wieder auf das Grab verbracht werden. Die Kos-
ten hierfür hat der Nutzungsberechtigte zu tragen, auf dessen Grabstätte die Beisetzung, die die Entfernung erfor-
derlich machte, erfolgte. 

 
§ 10 

Ruhezeit 
 
(1) Die Ruhezeit und die Nutzungszeit sind von der Zeitspanne her bei Neuerwerben identisch. Allerdings kann die 

Nutzungszeit bei ausgewiesenen Grabarten über die Ruhezeit verlängert werden. 
 
(2) Die Ruhezeit für Urnen- und Erdbestattungen für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr beträgt 25 Jahre, für 

Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 15 Jahre.  
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(3) Die Ruhezeit für Tot- und Fehlgeburten und die aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende Leibesfrucht beträgt 
15 Jahre.  

 
(4) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Überreste aus Erdbestattungen und Aschereste verbleiben auch bei 

neuer Bestattung bzw. Verleihung eines neuen Nutzungsrechtes in der Grabstelle durch einen vertieften Aushub. 
 

§ 11 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.  
 
(2) Umbettungen und Ausgrabungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. Für eine Umbettung müssen wichtige 

Gründe vorliegen. Eine Umbettung bedarf unbeschadet der gesetzlichen Vorschriften der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung.  

 
(3) Umbettungen werden nur vorgenommen aus einem Wahlgrab in ein anderes Wahlgrab oder aus einem Reihengrab 

in ein Wahlgrab.  
 
(4) Umbettungen werden nur von den Beauftragten der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Die Friedhofsverwaltung 

bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung; bei Leichen in der Regel in der kalten Jahreszeit (01.11. bis 31.03.).  
 
(5) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch die Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.  
 
(6) Ausgrabungen zu anderen Zwecken als zur Umbettung bedürfen einer behördlichen oder richterlichen Anordnung.  
 
(7) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur auf schriftlichen Antrag mit 

vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung umgebettet werden. 
 
(8) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Das gilt auch für den Ersatz von Schäden, die an be-

nachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, soweit sie notwendig sind oder die Fried-
hofsverwaltung bezüglich dieser nur leichte Fahrlässigkeit trifft.  

 
§ 12 

Arten der Grabstätten 
 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Friedhofseigentümerin. An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung 

erworben werden. Lage, Form und Größe der Grabstätten sind in den Friedhofsplänen ausgewiesen. Die Festle-
gung der örtlichen Lage von Grabstätten für anstehende Beerdigungen erfolgt ausschließlich durch die Friedhofs-
verwaltung in Absprache mit den Nutzungsberechtigten oder deren Beauftragten. Die Friedhofsverwaltung behält 
sich vor, nicht alle Grabarten auf jedem Friedhof zur Verfügung zu stellen. Die Maße der einzelnen Grabarten kön-
nen auf historischen Grabfeldern oder wegen besonderer örtlicher Gegebenheiten auch bei Neuanlagen von den in 
§§ 14, 16, 17, 19 und 25 vorgegebenen Maßen abweichen. Die Entscheidung darüber trifft die Friedhofsverwal-
tung. 

 
(2) Es werden folgende Grabarten mit unterschiedlichen Nutzungszeiten vorgehalten:  
 
(2.1)  Pflegegebundene Grabstätten:  
 
  (a)  Reihengrabstätten für Erdbestattungen für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, 15 Jahre; 
  (b)  Wahlgrabstätten für Erdbestattungen, 25 Jahre;  
  (c)  Wahlgrabstätten für Urnen, 25 Jahre;  
  (d)  Sonderwahlgrabstätten, 25 Jahre;  
  (e)  Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten, 25 Jahre; 
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               (f) Bis zum 31.12.2012: Reihengrabstätten für Erdbestattung und Reihengrabstätten für Urnen, jeweils 25  Jahre.    
Ein Neuerwerb von Nutzungsrechten an diesen Grabstätten ist nicht möglich. 

 
Im Islamischen Bestattungsfeld werden die Grabstätten a und b vorgehalten, die von den Vorschriften des § 40 
Abs.1 und Abs. 2 Satz 1 ausgenommen sind. 

 
(2.2) Pflegefreie Grabstätten:  
 
  (a)  Anonyme Wiesengräber für Erdbestattungen, 25 Jahre;  
  (b)  Anonyme Wiesengräber für Urnen, 25 Jahre;  
  (c)  Wiesengräber für Erdbestattungen mit Namenskennzeichnung, 25 Jahre;  
  (d)  Wiesengräber für Urnen mit Namenskennzeichnung, 25 Jahre;  
  (e)  Wiesengräber für Tot- und Fehlgeburten, 15 Jahre;  
  (f)  Kolumbarien, 25 Jahre;  
  (g)  Waldgräber für Urnen, 25 Jahre 
  (h)  Ehrengräber / Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
 
(3) Tiefengräber und die Beisetzung von Totenaschen durch Ausstreuen auf einem Aschestreufeld sind nicht vorgese-

hen bzw. zugelassen. 
 
(4) Beeinträchtigungen durch städtische Bäume, sonstige Vegetationen und Friedhofseinrichtungen sind zu dulden.  
 
(5)  Der Nutzungsberechtigte einer Grabstätte ist verpflichtet, die Änderung seines Wohnsitzes unverzüglich der Fried-

hofsverwaltung mitzuteilen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, die Anschrift des Nutzungsberechtigten 
im Bedarfsfall zu ermitteln. 

 
§ 13 

Reihengrabstätten für Erdbestattungen 
für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr 

 
(1) Ein Neuerwerb von Nutzungsrechten an einer Reihengrabstätte für Erdbestattungen ist nicht möglich. Reihengrab-

stätten für Erdbestattungen für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr sind Grabstätten, die der Reihe nach be-
legt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt wurden. Ein Wiedererwerb des 
Nutzungsrechtes an einer Reihengrabstätte für Erdbestattungen ist nicht möglich. 

 
(2) In jeder Reihengrabstätte für Erdbestattungen darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, in ei-

ner Reihengrabstätte für Erdbestattungen zusätzlich die Leiche eines Kindes oder von gleichzeitig verstorbenen 
Geschwistern unter einem Jahr, Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende 
Leibesfrucht zu bestatten, sofern noch eine ausreichende Ruhezeit vorhanden ist. In einer Reihengrabstätte für 
Erdbestattungen ist die Beisetzung einer Urne nicht zulässig.  

 
(3) Vor der Einebnung des Reihengrabfeldes für Erdbestattungen ist die Umbettung in eine Wahlgrabstätte für Erdbe-

stattungen oder in eine Wahlgrabstätte für Urnen nach vorheriger Kremierung nach Erwerb des neuen Nutzungs-
rechtes zulässig. 

 
§ 14 

Grabstätten für Verstorbene bis zum vollendetem 5. Lebensjahr 
 

(1) Grabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden.  

 
(2) Grabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr haben folgende Maße:  
  Länge 1,60 m, Breite 0,80 m, Abstand 0,30 m.  
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(3) In jeder Grabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr darf nur eine Leiche bestattet werden.  
 
(4) Grabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr können nach Ablauf der Ruhezeit auf schriftlichen 

Antrag zu der jeweils geltenden Gebühr wiedererworben werden.  
 

§ 15 
Reihengrabstätten für Urnen 

 
(1) Ein Neuerwerb von Nutzungsrechten an einer Reihengrabstätte für Urnen ist nicht  möglich. Reihengrabstätten für 

Urnen sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beiset-
zung einer Asche bereitgestellt wurden. 

 
(2) In jeder Reihengrabstätte für Urnen ist nur eine Urnenbeisetzung möglich.  
 
(3) Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich.  
 
(4) Vor der Einebnung des Reihengrabfeldes für Urnen ist die Umbettung in eine Wahlgrabstätte für Erdbestattungen 

oder in eine Wahlgrabstätte für Urnen nach Erwerb des neuen Nutzungsrechtes zulässig. 
 

§ 16 
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 

 
(1) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen sind Grabstätten für Erd- und Urnenbeisetzungen, an denen auf Antrag ein 

Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Er-
werber bestimmt wird. Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. In einer Wahl-
grabstätte für Erdbestattungen können bis zu 4 Urnen beigesetzt werden. Erd- und Urnenbestattungen in einer 
Wahlgrabstätte für Erdbestattungen sind möglich, wenn die erste Bestattung eine Erdbestattung war. Nach einer 
Urnenbestattung ist eine Erdbestattung erst nach Ablauf der Ruhezeit für die Urne möglich. Es ist ebenfalls zuläs-
sig, in einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zusätzlich die Leiche eines Kindes oder von gleichzeitig verstor-
benen Geschwistern unter einem Jahr, Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch 
stammende Leibesfrucht zu bestatten.  

 
(1.1)         Wahlgrabstätten für Erdbestattungen haben in der Regel folgende Maße:  
  Länge 2,50 m, Breite 1,30 m  
 
(2) Ein Nutzungsrecht wird nur verliehen, wenn eine Beisetzung oder eine Umbettung in der zu verleihenden Wahl-

grabstätte stattfinden soll, oder die Wahlgrabstätte im Vorkauf erworben wird. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich 
die Pflicht zur Anlage und Pflege der Grabstätte innerhalb von 3 Monaten. 

 
(3) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr nach dem Gebührentarif zur Satzung über die Erhe-

bung von Friedhofsgebühren und Aushändigung der Verleihungsurkunde. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung eines Nutzungsrechtes ablehnen, insbesondere wenn die Schließung 

nach § 3 beabsichtigt ist. 
 
(5) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht 

mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit für die gesamte Wahlgrabstätte wiedererworben ist. 
 
(6) Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf für weitere 25 Jahre oder in 5-Jahresschritten wiedererworben werden. Ein 

Wiedererwerb ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen in begründe-
ten Einzelfällen zulassen. Sie kann den Wiedererwerb ablehnen, insbesondere wenn die Schließung nach § 3 be-
absichtigt ist. 
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(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 
genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch 
schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nut-
zungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren 
Zustimmung über:  

 
 a) auf den überlebenden Ehegatten,  
 b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,  
 c) auf die Kinder,  
 d) auf die Stiefkinder,  
 e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung deren Väter oder Mütter,  
 f) auf die Eltern,  
 g) auf die vollbürtigen Geschwister,  
 h) auf die Stiefgeschwister,  
 i) auf die nicht unter a) – h) fallenden Erben.  
 
(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb über die Friedhofsverwaltung auf sich 

umschreiben zu lassen.  
 
(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen 

das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden und bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestat-
tungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.  

 
(10) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 6 Monate vorher schriftlich – falls er 

nicht bekannt oder nicht zu ermitteln ist, durch einen sechsmonatigen Hinweis auf der Grabstätte – hingewiesen.  
 
(11) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Sonderwahlgrabstätten. 
 

(12) Grabstellen dürfen nicht unterverkauft werden und es dürfen keine privaten Gemeinschaftsgrabanlagen ange-
legt werden. Ausnahmen sind nur durch die Friedhofsverwaltung möglich. 

 
§ 17 

Wahlgrabstätten für Urnen 
 
(1) Wahlgrabstätten für Urnen sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungs-

recht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nur auf 
Antrag möglich.  

 
(2) In einer Wahlgrabstätte für Urnen können bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.  
 
(3) Wahlgrabstätten für Urnen haben folgende Maße:  
  1,00 m x 1,00m.  
 
(4) In der Regel wird die Lage von Wahlgrabstätten für Urnen im Benehmen mit dem Erwerber des Nutzungsrechtes 

vergeben.  
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für die Wahlgräber für 

Erdbestattungen entsprechend auch für Wahlgrabstätten für Urnen. 
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§ 18 
Rückgabe von Nutzungsrechten 

 
(1) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann jederzeit durch Verzichtserklärung zurückgegeben werden.  

Für die noch bestehende Ruhezeit wird eine jährliche Pflegepauschale nach dem Gebührentarif zur Satzung über 
die Erhebung von Friedhofsgebühren als Gesamtbetrag erhoben. Stehende oder liegende Grabmale und sonstige 
bauliche Anlagen können durch Abgabe der Verzichtserklärung schnellstmöglich durch die Friedhofsverwaltung 
oder durch die Nutzungsberechtigten innerhalb von 2 Monaten nach Abgabe der Verzichtserklärung entfernt wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist werden nicht durch die Nutzungsberechtigten entfernte stehende oder liegende 
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen durch die Friedhofsverwaltung entfernt und gehen entschädigungslos in 
ihre Verfügungsgewalt über. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit werden Reihengrabfelder ganz oder teilweise geräumt. Hierauf wird 3 Monate vorher 

durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Moers – Amtliches Verkündungsblatt – mit entspre-
chenden Hinweisen in den Tageszeitungen und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld hingewie-
sen. Eine persönliche Benachrichtigung der Hinterbliebenen erfolgt nicht. 

 
(3) Besondere Regelungen für die Rückgabe der Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten:  

Eine teilweise Rückgabe des Nutzungsrechtes ist im Regelfall nur für 2 zusammenhängende Grabstellen möglich. 
Ansonsten ist nur eine Rückgabe des Nutzungsrechtes in einvernehmlicher Absprache mit der Friedhofsverwaltung 
gestattet. Die Beschränkung der Rückgabe auf einzelne Grabstellen einer Grabstätte ist möglich, wenn die Ruhe-
zeit abgelaufen ist und sich im Anschluss an die zurückzugebende Grabstelle ebenfalls eine freie Grabstelle befin-
det. Die Friedhofsverwaltung kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen. Dem Nutzungsberechtigten 
entsteht durch die Rückgabe kein Anspruch auf Erstattung oder Aufrechnung der Gebühren oder eines Gebühren-
anteils. Die gemäß § 10 dieser Satzung einzuhaltende Ruhezeit bleibt unberührt.  

  Regelung in Bezug auf § 11 Abs. 2 und § 16 Abs. 2: 
Bei Vorliegen schwerwiegender Umstände, die die Rückgabe eines Nutzungsrechtes rechtfertigen, werden bei 
Rückgabe des Nutzungsrechtes innerhalb von 7 Jahren nach Erwerb der Wahlgrabstätte oder Verlängerung des 
Nutzungsrechtes verbleibende Gebührenanteile erstattet, wenn alle Ruhezeiten der Wahlgrabstätte abgelaufen 
sind und somit die Friedhofsverwaltung über diese Grabstätte sofort verfügen kann. 

 
§ 19 

Sonderwahlgrabstätten 
 

Sonderwahlgrabstätten sind auf dem Friedhof Meerbeck vorhanden. Sie haben die Maße Länge 3,80 m, Breite 1,90 m. Aus-
schließlich die Friedhofsverwaltung entscheidet über die Art der Grabkammern und ist zur Erstellung der Grabkammern be-
rechtigt. Bei Sonderwahlgrabstätten besteht ansonsten gestalterische Freiheit, soweit es bauordnungsrechtlich zulässig ist 
und nicht gegen die Würde des Friedhofes sowie gegen Sitte und Anstand verstößt. Grabaufbauten müssen selbsttragend 
sein und dürfen nicht auf der Grabkammer lasten. Überdachungen der Grabstätte sind unzulässig. 
§ 16 und § 18 Abs. 1 und 3 gelten entsprechend. 
 

§ 20 
Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten 

 
(1) Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- und Urnenbeisetzungen, an denen auf Antrag ein 

Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Er-
werber bestimmt wird.  

 
(2) Pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten bestehen anteilig aus Rasenfläche und einem Pflanzstreifen. Die Rasenfläche 

hat die Maße Länge 1,80 m, Breite 1,30 m. Der Pflanzstreifen hat die Maße Länge 1,0 m Breite 1,30 m. Die kom-
plette Fläche der Grabstätte wird durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR oder einem von ihr Beauftrag-
ten gepflegt, wobei auf dem Pflanzstreifen eine pflegeleichte Bepflanzung z.B. mit Bodendeckern erfolgt. Die Ent-
scheidung über die Art der Bepflanzung obliegt der Friedhofsverwaltung. Die Pflege des Pflanzstreifens kann auf 
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Wunsch auch von den Angehörigen übernommen werden. Ein Anspruch auf Gebührenermäßigung entsteht 
dadurch nicht. Grabschmuck, z.B. Vasen, Schalen o.ä. sind nur im Bereich des Pflanzstreifens zulässig. 

 
(3) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 16 entsprechend für pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten. 
 

§ 21 
Anonyme Wiesengräber 

 
(1) Erdbestattungen in einem anonymen Wiesengrab für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen in einem anonymen 

Wiesengrab für Urnen erfolgen jeweils in einem Gemeinschaftsfeld, auf dem ein Grab nicht erkennbar ist. Die Bei-
setzung erfolgt unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Die Lage der Grabstelle wird auch nachträglich nicht bekannt-
gegeben. Bepflanzungen und Blumenschmuck sind nicht statthaft. Ein Denkmal darf nicht gesetzt werden. 

 
(2)  Die Vergabe des Grabes kann jedoch nur erfolgen, wenn dies dem Willen des Verstorbenen entspricht. Der Bestat-

tungspflichtige bzw. der Auftraggeber der Beisetzung muss einen Nachweis dafür erbringen (z. B. Testament, 
schriftliche Erklärung, Vorsorgevollmacht der / des Verstorbenen) oder schriftlich überzeugend und verbindlich er-
klären, dass die gewählte Bestattungsart dem Willen des Verstorbenen entspricht.   

 
§ 22 

Wiesengräber mit Namenskennzeichnung 
 
(1) Wiesengräber für Erdbestattungen mit Namenskennzeichnung und Wiesengräber für Urnen mit Namenskennzeich-

nung werden jeweils in einem Gemeinschaftsfeld für die Dauer der Ruhezeit zur Verfügung gestellt. 
Je nach Ausstattung des Grabfeldes haben die Nutzungsberechtigten folgende Möglichkeiten der Namenskenn-
zeichnung: 

a) Wiesengräber mit Gemeinschaftsdenkmal 
Auf schriftlichen Antrag des Nutzungsberechtigten können der Name und die persönlichen Daten der/des Verstor-
benen in den Schriftbereich der dafür vorgesehenen Metall- oder Steintafel des vorhandenen Denkmals eingra-
viert oder eingemeißelt werden. Die Schriftgröße, -art und ggf. -farbe bestimmt die Friedhofsverwaltung. 
Die Gravurarbeiten an der Metalltafel werden auf schriftlichen Antrag des Nutzungsberechtigten von der Fried-
hofsverwaltung beauftragt; die Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. Die Steinmetzarbeiten an der Steintafel be-
dürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  

b)  Wiesengräber mit Plattenträger 
Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet eine Grabplatte mit dem Namen der/des Verstorbenen an den in dem 
entsprechenden Grabfeld vorhandenen Plattenträgern anbringen zu lassen. Material, Größe der Platte, Farbe der 
Platte und die Schriftgröße werden von der Friedhofsverwaltung festgelegt. Die Verlegung der Grabplatte bedarf 
der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit werden die Tafeln sowie die Grabplatten nach Abs. 1 a) und b) innerhalb einer Frist nach 

Bekanntgabe durch einen Hinweis am Gemeinschaftsfeld entfernt. Angehörige haben innerhalb dieser Frist die 
Möglichkeit, die Platte mit Namenskennzeichnung nach Abs. 1 b) zu entfernen oder durch einen Steinmetz entfer-
nen zu lassen. Die Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. 

 
§ 23 

Wiesengräber für Tot- und Fehlgeburten 
 

(1) Für Bestattungen von Tot- und Fehlgeburten und aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchten 
werden Wiesengräber für Erdbestattungen in einem Gemeinschaftsfeld auf dem Hauptfriedhof für die Dauer der 
Ruhezeit zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Wiesengräber sind auf dem Gemeinschaftsfeld nicht erkennbar; Be-
pflanzungen und Blumenschmuck sowie sonstige Trauerbeigaben sind hier nicht statthaft.  

 
(2) Es besteht jedoch die Möglichkeit, an den dafür vorgesehenen Orten Blumen niederzulegen bzw. Gestecke und 

Kränze aufzustellen. Grablampen und Vasen bzw. Blumengefäße und anderweitige Gegenstände des Andenkens 
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sind nicht gestattet. Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, ältere Blumen bzw. Gestecke und Kränze zu entfer-
nen, wenn diese verwelkt sind bzw. eine zu große Menge an diesem Ort vorhanden ist.  

 
§ 24 

Kolumbarien 
 

(1) Kolumbarien sind oberirdische Urnenwände mit verschließbaren Nischen zur Beisetzung von bis zu 2 Urnen.  
 
(2) Das Nutzungsrecht einer Urnennische in dem Kolumbarium wird für die Dauer von 25 Jahren vergeben. Das Nut-

zungsrecht wird nur verliehen, wenn eine Urne beigesetzt werden soll oder die Urnennische im Vorkauf erworben 
wird. Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf für weitere 25 Jahre oder in 5-Jahresschritten wiedererworben werden. 
Die Friedhofsverwaltung kann den Wiedererwerb ablehnen, insbesondere wenn die Schließung nach § 3 beabsich-
tigt ist. 

 
(3) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht 

mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit für die Urnennische wiedererworben wurde. 
 
(4) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes oder nach Ablauf der Ruhefrist, wenn eine weitere Urnenbeisetzung in der Ur-

nennische stattfinden soll, werden die entsprechenden Urnen aus der Urnennische von den Beauftragten der 
Friedhofsverwaltung entnommen und an einem von der Friedhofsverwaltung festgelegten Ort innerhalb des 
Friedhofes anonym beigesetzt. Die Urnennische steht danach für weitere Urnenbeisetzungen zur Verfügung. 

 
(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 6 Monate vorher schriftlich – falls er 

nicht bekannt oder nicht zu ermitteln ist, durch einen sechsmonatigen Hinweis auf der Grabstätte – hingewiesen. 
Angehörige haben innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Ablauf der Nutzungszeit die Möglichkeit, sich die 
Steintafel von der Friedhofsverwaltung aushändigen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden 
an der Steintafel, die durch die Entfernung entstehen können. Das Abnehmen der Platten wird nur durch Fried-
hofsmitarbeiter vorgenommen.  

 
§ 25 

Waldgräber für Urnen 
 
(1)  Waldgräber für Urnen sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 

für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nur auf An-
trag möglich. 

 
(2)  In Waldgräbern können bis zu vier Urnen beigesetzt werden.  
 
(3) Waldgräber werden auf dem Friedhof Lohmannsheide angeboten. Sie fügen sich auf natürliche Weise in die Wald-

flächen auf dem Friedhof Lohmannsheide ein. Die Waldgräber werden von der ENNI Stadt & Service Niederrhein 
AöR unterhalten und extensiv gepflegt, so dass der Waldcharakter der Gesamtfläche erhalten bleibt.         

 
(4)  Waldgräber haben eine Fläche von ca. 13 m². Lage und Zuschnitt der einzelnen Waldgräber werden von der Fried-

hofsverwaltung in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Baumbestand) festgelegt. 
  

§ 26 
Ehrengräber 

 
Die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft werden einzeln oder in größeren Feldern bereitgestellt und von den 
Beauftragten der Friedhofsverwaltung angelegt und nach dem Gräbergesetz dauernd unterhalten. 
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IV 
Gestaltung der Grabstätten 

 
§ 27 

Allgemeines 
 

(1) Auf den Friedhöfen der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR werden pflegegebundene und pflegefreie Grabstät-
ten vorgehalten. Es besteht die Möglichkeit eine dieser Grabarten zu wählen. 

 
(2) Pflegegebundene Grabstätten müssen nach den Vorschriften des § 40 hergerichtet und dauernd instandgehalten 

werden. 
 
(3) Die auf den Friedhöfen befindlichen pflegefreien Grabstätten und die pflegeleichten Rasenwahlgrabstätten wer-

den von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unterhalten. 
 
(4) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz. Es gilt die Satzung zum Schutze des Baum-

bestandes der Stadt Moers in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 

V 
Grabmale und Grabeinfassungen 

 
§ 28 

Gestaltungsvorschriften 
 
(1) Die Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabdeckungen und sonstigen baulichen Anlagen unterliegen in ihrer Gestal-

tung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung keinen besonderen Anforderungen. Die Bauteile und die ver-
wendeten Figuren, Ornamente und Symbole müssen der Würde des Ortes entsprechend gestaltet sein und dürfen 
Sitte und Anstand nicht verletzen. Aufbauten müssen statisch standsicher und ggf. bauordnungsrechtlich zulässig 
sein.  

 
(2) Für Grabmale dürfen unbearbeitete und handwerklich bearbeitete Natursteine, Schmiedeeisen, Holzarten und 

Holzkonstruktionen sowie handwerklich bearbeitete (Edel-) Metalle und Glaswerkstoffe verwendet werden. Schrif-
ten, Ornamente und Symbole sollen sich zu einem optisch harmonischen Gesamtwerk zusammenfügen. Die Ver-
wendung von optisch nicht dominierenden Farben sowie Erdpastellfarben sind zulässig. 

 
(3) Nicht gestattet sind:  
  a) Kunststeine z.B. Ziegelwaren, Gips  
  b) Kunststoffe jeglicher Art  
  c) optisch dominierende, glänzende und materialverdeckende, vollflächig aufgebrachte Farben 
  d) das Aufstellen von Bänken oder sonstigen Sitzgelegenheiten.  
  e) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern, Pergolen oder Überdachungen.  
 
(4) Bei der Herstellung der einzelnen Grabmale ist bei der Verwendung der vorgenannten Materialien und deren 

Kombinationen, sowie der sonstigen Gestaltungs- und Bearbeitungsarten immer darauf zu achten, dass eine op-
tisch harmonisch wirkende Gestaltungsweise entsprechend der Würde des besonderen Verwendungszwecks anzu-
streben ist. Die Abmessungen der Grabmale inklusive der Befestigungen dürfen nicht über die dem Nutzungsbe-
rechtigten zur Verfügung stehenden Grabfläche hinausragen.  

 
(4.1)  Für Holzkreuze gelten folgende Maße:  
 a) Für Reihengrabstätten für Verstorbene bis zu 5 Jahren:  
  Höhe bis 1,00 m, Breite bis 0,35 m,  
 b) Für Wahl- und Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahre:  
  Höhe bis 1,20 m, Breite bis 0,60 m,  
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 c) Für Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten  
  Höhe bis 0,80 m, Breite bis 0,60 m.  
 
(5) Bei den pflegegebundenen Grabstätten kann eine Grabeinfassung aus Naturstein, Kunstgranit sowie aus Verbund-

stein bestehend aus natürlichen Materialien gesetzt werden, deren Außenmaße die Größe der Grabstätte nicht 
überschreiten darf. Die Höhe der Einfassung ist dem Umgebungsgelände der Örtlichkeit bzw. bereits vorhandenen 
Einfassungen von Nachbargrabstätten anzupassen. Sie darf eine Höhe von 0,12 m ab Erdoberfläche nicht über-
schreiten. 

 
(6) Das Abdecken von pflegegebundenen Grabstätten für Erdbestattungen mit Teilabdeckungen ist erlaubt. Die Teil-

abdeckungen müssen mindestens zu 1/3 der abzudeckenden Grabfläche luft- und wasserdurchlässig sein, um eine 
Verwesung innerhalb der festgesetzten Ruhezeit zu gewährleisten. Die Abdeckungen dürfen eine Höhe von 0,12 
m, ab Erdoberfläche, nicht überschreiten.  

 
(7) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der Gesamtgestaltung unter Berücksichtigung künstlerischer Anfor-

derungen und unter Berücksichtigung der Pietät sowie der Würde des Ortes für vertretbar hält, kann sie auf schrift-
lichen Antrag Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 2 bis 5 zulassen. 

 
§ 29  
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für Reihengräber  
 
(1) Für Grabmale auf Reihengrabstätten sind folgende Maße zulässig:  
  a) Stehende Grabmale auf Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahre:  
   Höhe bis 1,00 m, Breite bis 0,65 m, Mindeststärke 0,12 m  
   Liegende Grabmale auf Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahre:  
   Höchstlänge 0,50 m, Breite bis 0,65 m, Mindeststärke 0,12 m .  
  b) Stehende Grabmale auf Reihengrabstätten für Verstorbene bis zu 5 Jahren: 
   Höhe bis 0,60 m, Breite bis 0,40 m, Mindeststärke 0,12m.  
   Liegende Grabmale auf Reihengrabstätten für Verstorbene bis zu 5 Jahren:  
   Höchstlänge 0,40 m, Breite bis 0,40 m, Mindeststärke 0,06m  
 
(2) Für Einfassungen auf Reihengrabstätten sind folgende Maße zulässig:  
  a) Einfassungen für Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahre:  
   Länge 1,80 m, Breite 0,75, Stärke 0,05 m bis 0,06 m.  
   Zusätzlich sind 2 Stürze mit einer Länge von 1,30 m unter der Einfassung zu verlegen.  
  b) Einfassungen für Reihengrabstätten für Verstorbene bis zu 5 Jahren:  
   Länge 1,00 m, Breite 0,50 m, Stärke 0,04 m – 0,05 m.  
 
(3) a) Abdeckungen für Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahre sind unter Berücksichtigung  
                 des § 28     Abs. 6 zulässig.  
   Maße: Länge 1,80 m, Breite 0,75 m, Mindeststärke 0,05 m.  
  b) Abdeckungen für Reihengrabstätten für Verstorbene bis zu 5 Jahren sind unter Berücksichtigung des § 28 

 Abs. 5 zulässig.  
   Maße: Länge 1,00 m, Breite 0,50 m, Mindeststärke 0,04 m.  

 
§ 30 

Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für Reihengrabstätten für Urnen 
 

(1) Auf Reihengrabstätten für Urnen sind folgende Maße zulässig:  
  a) Stehende Grabmale:  
   Höhe bis 0,80 m, Breite bis 0,50 m Mindeststärke 0,12 m.  
  b) Liegende Grabmale:  
    Höchstlänge 0,40 m, Breite bis 0,50 m, Mindeststärke 0,03 m.  
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(2) Grabeinfassungen sind nur mit folgenden Maßen zulässig:  
  Länge 0,80 m, Breite 0,80 m, Stärke 0,04 m bis 0,06 m.  
 
(3) Abdeckungen sind unabhängig der Vorschriften des § 28 Abs. 6 zulässig.  
  Maße: Länge: 0,80 m, Breite 0,80 m, Stärke bis 0,14 m.  
 

§ 31 
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 

 
(1) Auf Wahlgrabstätten für Erdbestattungen sind folgende Maße zulässig.  
  a) Stehende Grabmale auf einer einstelligen Wahlgrabstätte:  
    Höhe bis 1,50 m, Breite bis 0,65 m, Mindeststärke 0,12 m.  
  b) Stehende Grabmale bei zwei- und mehrstelligen Wahlgräbern: 
    Höhe bis 1,50 m, Breite bis 1,60 m, Mindeststärke 0,12 m. 
  c) Liegende Grabmale auf einstelligen Wahlgrabstätten:  
    Höchstlänge 0,60 m, Breite bis 0,80 m, Mindeststärke 0,03 m.  
  d) Liegende Grabmale auf zwei- und mehrstelligen Wahlgräbern:  
    Höchstlänge bis 0,80 m, Breite bis 1,60 m, Mindeststärke 0,03 m. 
 
(2) Die Maße der Einfassungen bei Wahlgrabstätten für Erdbestattungen betragen in der Regel je Wahlgrabstelle:  
  Länge 2,50 m, Breite 1,30 m, Stärke 0,06 m bis 0,16 m.  
(2.1)  Einfassungen, die von der Friedhofseigentümerin verlegt worden sind, dürfen nicht entfernt werden.  
(2.2)  Einfassungen und deren Befestigungen sind grundsätzlich nur innerhalb der einzufassenden Grabfläche zu verle-

gen. Sie dürfen Nachbargrabstätten nicht beeinträchtigen.  
 
(3) Abdeckungen für Wahlgrabstätten für Erdbestattungen sind unter Berücksichtigung des § 26 Abs. 6 zulässig 
  Maße je Wahlgrabstelle: Länge 2,50 m, Breite 1,30 m, Stärke 0,05 m bis 0,12 m.  
 
(4) Die Maße der Einfassungen und Abdeckungen können bei älteren Friedhofsteilen von den vorgegebenen Maßen 

abweichen und sind deshalb vor Antragstellung in der Örtlichkeit auszumessen. 
 

§ 32 
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für pflegeleichte Rasenwahlgrabstätten 

 
Auf pflegeleichten Rasenwahlgrabstätten sind folgende Maße zulässig 
  a)  Stehende Grabmale auf einer einstelligen pflegeleichten Rasenwahlgrabstätte:  
   Höhe bis 1,50 m, Breite bis 0,65 m, Mindeststärke 0,12 m.  
  b)  Stehende Grabmale bei zwei- und mehrstelligen pflegeleichten Rasenwahlgrabstätten: 
   Höhe bis 1,50 m, Breite 1,60 m, Mindeststärke 0,12 m. 
 

§ 33 
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für Wahlgrabstätten für Urnen 

 
(1) Auf Wahlgrabstätten für Urnen sind folgende Maße zulässig.  
  a) Stehende Grabmale:  
   Höhe bis 1,20 m, Breite bis 0,60 m; Mindeststärke 0,12 m.  
  b) Liegende Grabmale:  
    Höchstlänge bis 0,50 m, Breite bis 0,60 m, Mindeststärke 0,03 m.  
 
(2) Grabeinfassungen sind nur mit folgenden Maßen zulässig:  
  Länge 1,00 m, Breite 1,00 m, Stärke 0,04 bis 0,06 m.  
 
(3) Abdeckungen sind unabhängig der Vorschriften des § 28 Abs. 6 zulässig.  
  Maße: Länge 1,00 m, Breite 1,00 m, Stärke bis 0,14 m.  
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  Abdeckungen sind in der Gesamthöhe bereits vorhandenen Nachbargrabstättenabdeckungen anzupassen.  
 

§ 34 
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für Waldgräber für Urnen 

 
(1) Auf Waldgräber für Urnen sind ausschließlich Natursteine in Form von Findlingen zulässig. Je Waldgrab kann ein 

Findling gesetzt werden, dessen längste Ausdehnung zwischen 0,60 und 1,20 m betragen muß. Der Findling muß 
so beschaffen sein, daß er ohne Fundamentierung dauerhaft standfest ist. 

 
(2) Um den naturnahen Waldcharakter der Fläche zu erhalten, ist kein weiterer Grabschmuck erlaubt. Die Friedhofs-

verwaltung hat das Recht, alle nicht statthaften Trauerbeigaben (Blumen, Blumengestecke, Kränze und derglei-
chen) unverzüglich von den Waldgräbern für Urnen zu entfernen und entschädigungslos zu entsorgen.  

 
§ 35 

Genehmigungserfordernis 
 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung der statischen Gegebenheiten von Grabmalen, Grabeinfassungen sowie Ab-

deckungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Sie ist vor der Errichtung 
oder Veränderung der genehmigungspflichtigen Bauteile einzuholen. § 42 a VwVfG gilt entsprechend. 

 
(2) Zustimmungspflichtige provisorische Grabmale sind nur als naturlasierte Holzkreuze zulässig und bis zu 1 Jahr 

nach der Beisetzung von der Genehmigungsgebühr befreit. Danach werden Genehmigungsgebühren nach der Sat-
zung über die Erhebung von Friedhofsgebühren entsprechend erhoben.  

 
(3) Den Anträgen ist dreifach beizufügen:  
  a) der gestalterische Gesamtentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10  
  b) Angaben der Materialien und ihrer Bearbeitung, der Farben, Schrift, Ornamente und Symbole sowie Art 
                              und Stärke des Fundaments  

In besonderen Fällen kann die Vorlage von farbigen Zeichnungen sowie von Perspektiven im größeren Maßstab 
1:5 sowie eine statische Berechnung verlangt werden.  

 
(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal, die Grabeinfassung oder die Teilabdeckung nicht innerhalb eines 

Jahres nach Genehmigung errichtet oder verändert worden ist.  
 
(5) Die Friedhofsverwaltung kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den §§ 28 - 34 zulassen. 
  Eine Ausnahmegenehmigung kann erteilt werden wenn, 
  - die Anforderungen an die Gesamtgestaltung und an den künstlerischen Anspruch erfüllt werden.  
  - die Grundsätze der Pietät sowie der Würde des Ortes nicht verletzt werden.  
  - die Nachbargrabstätten sowie die Friedhofsnutzer nicht beeinträchtigt werden.  
  - die Versagung der Ausnahmegenehmigung zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde.  

Der Antrag ist schriftlich zu stellen und detailliert zu begründen. Dabei ist stichhaltig zu erläutern, warum die Ge-
staltungsvorschriften nicht eingehalten werden können.  

 
§ 36 

Anlieferung 
 
Beim Liefern von Grabmalen, Grabeinfassungen, Teilabdeckungen und sonstigen baulichen Anlagen ist auf Verlangen der 
Friedhofsverwaltung der genehmigte Entwurf vor der Errichtung vorzulegen. 
 

§ 37 
Fundamentierung und Befestigung 

 
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigten sind die Grabmale nach den allgemein anerkannten 

Regeln des Handwerks (Richtlinien für die Erstellung und Prüfung von Grabmalen des Bundesinnungsverbandes 
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des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks, in der jeweils gültigen Fassung) so zu fundamen-
tieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht um-
stürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

 
(2) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke der Grabmale bestimmt 

sich nach den §§ 29 - 34. 
 

§ 38 
Unterhaltung 

 
(1) Die von der Friedhofsverwaltung oder deren Beauftragten einmal jährlich durchgeführte Standsicherheitskontrolle 

mittels Druckprüfung ist eine Dienstleistung zugunsten der Nutzungsberechtigten. Die Nutzungsberechtigten sind 
für Schäden haftbar, welche infolge ihres Verschuldens, insbesondere durch Umfallen der Grabmale und Abstürzen 
von Teilen derselben, verursacht werden. Die schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung an die Nutzungs-
berechtigten zur Befestigung von lockeren Grabmalen, Grabeinfassungen, Abdeckungen und von sonstigen bauli-
chen Anlagen dient dem Schutz der Nutzungsberechtigten vor möglichen Regressansprüchen Dritter aufgrund ei-
ner Vernachlässigung der Verkehrssicherungspflicht. 

 
(2) Die Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabdeckungen und sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in einem wür-

digen und verkehrssicheren Zustand zu halten. Verantwortlich ist insoweit bei allen pflegegebundenen Grabstät-
ten der jeweilige Nutzungsberechtigte.  

 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen sowie die ordnungsgemäße Verlegung von Grabeinfassungen, Teil-

abdeckungen und sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Ver-
antwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung 
auf Kosten der Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer 
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal, die Grabein-
fassung und Teilabdeckung oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Friedhofsverwal-
tung ist verpflichtet, diese Gegenstände 12 Monate auf Kosten der Verantwortlichen aufzubewahren. Ist der Ver-
antwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügt ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte, das für die Dauer von 12 Monaten aufgestellt wird. Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden 
an Grabaufbauten, die durch die Entfernung bedingt entstehen können. 

 
(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart ei-

nes Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die 
Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale und baulicher Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen 
Denkmalschutz- und -pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 

 
§ 39 

Entfernung 
 

(1) Die Friedhofsverwaltung ist vor dem Entfernen von Grabmalen, Grabeinfassungen, Teilabdeckungen oder sonstiger 
baulicher Anlagen vor Ablauf der Ruhe- oder Nutzungszeit zu informieren. Die Entfernung von Grabmalen im Sin-
ne des § 38 Abs. 4 bedarf der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.   

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechtes oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrech-

ten sind bei pflegegebundenen Grabstätten die Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabdeckungen und sonstigen bau-
lichen Anlagen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen 4 Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die 
Grabstätte abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal, die Grabeinfassung, 
die Teilabdeckung oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabdeckungen 
oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung über. 
Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden an Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen, die durch Ent-
fernung entstehen können.  
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(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Monat nach Benach-

richtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen. 
 
 

VI 
Herrichtung und Unterhaltung 

 
§ 40 

Allgemeine gärtnerische Gestaltung 
 

(1) Alle pflegegebundenen Grabstätten müssen hergerichtet und dauernd instandgehalten werden. Dies gilt entspre-
chend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.  

 
(2) Die Gestaltung der pflegegebundenen Grabstätten ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Cha-

rakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen 
bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.  

 
(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung der pflegegebundenen Grabstätten mit Ausnahme der pflegeleichten Ra-

senwahlgrabstätten ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Für die Herrichtung und Instandhaltung der pfle-
geleichten Rasenwahlgrabstätten ist die Friedhofsverwaltung verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem 
Ablauf der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechtes.  

 
(4) Pflegegebundene Grabstätten müssen innerhalb von 3 Monaten nach der Bestattung bzw. innerhalb von 3 Mona-

ten nach Erwerb des Nutzungsrechtes nach Entfernung des Grabhügels gärtnerisch im Rahmen der Vorschriften 
dieser Satzung angelegt werden.  

 
(5) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln oder sonstigen chemischen Mitteln bei der 

Grabpflege ist nicht gestattet.  
 
(6) Grabbeete dürfen nicht über 0,10 m hoch angelegt werden. Auf den mit Randsteinen eingefassten Friedhofsteilen 

muss das Gesamtniveau der Grabstätte unter der Höhe der Einfassung verbleiben.  
 
(7) Individueller und personenbezogener Grabschmuck ist nur unter Berücksichtigung der Würde des Ortes gestattet. 
 
(8) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt aus-

schließlich der Friedhofsverwaltung und deren Beauftragten.  
 
(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbe-

sondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei 
Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Solche Gegenstände sind nach 
Ende des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen abzu-
legen. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkannen und anderes Kleinzubehör.  

 
§ 41 

Besondere Gestaltungsvorschriften für anonyme Grabstätten 
 

(1) Auf einem anonymen Wiesengrab für Erdbestattungen sowie auf einem anonymen Wiesengrab für Urnen ist es 
nicht gestattet Blumen/Pflanzen, Gestecke, Kränze, Grablampen, Vasen bzw. Blumengefäße und anderweitige Ge-
genstände des Andenkens auf die Rasenfläche (Grabfläche) zu pflanzen, niederzulegen bzw. aufzustellen.  

 
(2) Das Setzen und Verlegen von Grabmalen, Grabeinfassungen, Teilabdeckungen und sonstigen baulichen Anlagen ist 

nicht gestattet.  
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(3) Die Friedhofsverwaltung hat das Recht, alle nicht statthaften Trauerbeigaben (Blumen, Blumengestecke, Kränze 
und dergleichen) unverzüglich von den anonymen Wiesengräbern zu entfernen und entschädigungslos zu entsor-
gen.  

 
§ 42 

Besondere Gestaltungsvorschriften für Wiesengräber mit Namenskennzeichnung und Kolumbarien 
 

(1) Wird ein Verstorbener in einem Wiesengrab für Erdbestattungen mit Namenskenn-zeichnung, in einem Wiesengrab 
für Urnen mit Namenskennzeichen oder in einem Kolumbarien bestattet, haben die Nutzungsberechtigten die 
Möglichkeit, den Namen und die Lebensdaten des Verstorbenen in die dafür vorgesehene Tafel an dem Gemein-
schaftsgrabmal oder Kolumbarium einmeißeln zu lassen bzw. eine Grabplatte mit dem Namen und den Lebensda-
ten der/des Verstorbenen sowie ggf. Symbole an den in dem entsprechenden Grabfeld vorhandenen Plattenträgern 
anbringen zu lassen. Material, Größe der Platte, Farbe der Platte und die Schriftgröße werden von der Friedhofs-
verwaltung festgelegt. Der Steinmetz wird auf formlosen Antrag des Nutzungsberechtigten von der Friedhofsver-
waltung beauftragt; die Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. 

 
(2) Bei den Grabstätten mit Namenskennzeichnung besteht die Möglichkeit, an den dafür vorgesehenen Orten Blumen 

und Kränze niederzulegen bzw. Gestecke aufzustellen. Grablampen und Vasen bzw. Blumengefäße und anderwei-
tige Gegenstände des Andenkens sind nicht gestattet. Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, ältere Blumen bzw. 
Gestecke und Kränze zu entfernen, wenn diese verwelkt sind bzw. eine zu große Menge an diesem Ort vorhanden 
ist. 

 
§ 43 

Vernachlässigung der Grabpflege 
 
(1) Wird eine pflegegebundene Grabstätte nicht ordnungsgemäß gärtnerisch hergerichtet oder gepflegt, wird der Nut-

zungsberechtigte erstmalig durch einen Hinweis an der Grabstätte zur Grabpflege aufgefordert.  
 
(1.1) Reihengrabstätten 

Kommt der Nutzungsberechtigte einer Reihengrabstätte dieser Aufforderung nicht innerhalb von 6 Wochen nach, 
wird er von der Friedhofsverwaltung schriftlich aufgefordert, die Reihengrabstätte innerhalb von weiteren 6 Wo-
chen in Ordnung zu bringen. In der schriftlichen Aufforderung zur Grabpflege wird unter Hinweis auf § 49 Abs. 1 
Ziffer k und Abs. 2 darauf hingewiesen, dass ungepflegte Grabstätten eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit 
einer Geldbuße geahndet werden können. Gleichzeitig wird dem Nutzungsberechtigten mitgeteilt, dass nach er-
folglosem Ablauf der festgesetzten Frist die Reihengrabstätte eingeebnet wird. 
 Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, werden 
ungepflegte Reihengrabstätten 6 Monate nach Anbringen des Hinweises an der Grabstätte abgeräumt und einge-
sät. Ein eventuell vorhandenes Grabmal wird entfernt und 1 Jahr lang aufbewahrt. 

 
(1.2) Wahlgrabstätten 

Kommt der Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte dieser Aufforderung nicht innerhalb von 3 Monaten nach, 
wird er von der Friedhofsverwaltung schriftlich aufgefordert, die Wahlgrabstätte innerhalb von weiteren 3 Mona-
ten in Ordnung zu bringen. In der schriftlichen Aufforderung zur Grabpflege wird unter Hinweis auf § 49 Abs. 1 Zif-
fer k und Abs. 2 darauf hingewiesen, dass ungepflegte Grabstätten eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit ei-
ner Geldbuße geahndet werden können. Gleichzeitig wird dem Nutzungsberechtigten mitgeteilt, dass nach erfolg-
losem Ablauf der festgesetzten Frist der Entzug des Nutzungsrechtes durch Entziehungsbescheid eingeleitet wird. 
Mit dem Entziehungsbescheid wird dem Nutzungsberechtigten erneut Gelegenheit gegeben, die Wahlgrabstätte 
innerhalb von weiteren 4 Wochen in Ordnung zu bringen. Danach erhält der Entziehungsbescheid entsprechende 
Rechtskraft. 
In dem Entziehungsbescheid wird der Nutzungsberechtigte gleichzeitig aufgefordert, ein eventuell vorhandenes 
Grabmal und sonstige bauliche Anlagen innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung des Bescheides zu entfernen. 
Nach ergebnislosem Ablauf dieser Frist fallen Grabmale und sonstige bauliche Anlagen entschädigungslos in die 
Verfügungsgewalt der Friedhofsverwaltung. 
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Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, werden ungepflegte 
Wahlgrabstätten 9 Monate nach Anbringen des Hinweises an der Wahlgrabstätte, nach Entfernung einer eventuell 
vorhandenen Einfassung, eingeebnet und eingesät. Die Einfassung wird 1 Jahr aufbewahrt. Ein eventuell vorhan-
denes stehendes bzw. liegendes Grabmal verbleibt noch 1 Jahr auf der Wahlgrabstätte. Durch ein Schild auf dem 
Grabmal wird auf das Datum der Einebnung hingewiesen. 

 
(2) Der Nutzungsberechtigte wird in dem Anschreiben bezüglich des ungepflegten Zustands der Reihengrabstätte 

bzw. dem Entziehungsbescheid für das Nutzungsrecht einer Wahlgrabstätte darüber informiert, dass für die ver-
bleibende Ruhezeit eine einmalige Pflegepauschale nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
als Gesamtbetrag erhoben wird. Die Pflegepauschale beinhaltet eine Minimalpflege, die der Würde des Ortes ent-
sprechend ist. Nach Ablauf der gem. 1.1 und 1.2 jeweils festgesetzten Frist gehen Grabmale, Grabeinfassungen, 
Teilabdeckungen und sonstige bauliche Anlagen entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Friedhofsverwal-
tung über. 

 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck wird der Nutzungsberechtigte schriftlich aufgefordert diesen zu entfernen. 

Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entschädigungslos entfernen. 

 
 

VII 
Leichenhalle und Trauerfeiern 

 
§ 44 

Benutzung der Leichenhalle 
 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Verstorbenen bis zur Bestattung oder Überführung. Über die Notwen-
digkeit der Verwendung von Kühlzellen entscheidet die Friedhofsverwaltung.  

 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Verstor-

benen während der Dienststunden der Friedhofsmitarbeiter nach vorheriger Vereinbarung mit der Friedhofsver-
waltung sehen. Außerhalb dieser Zeiten dürfen die Leichenhallen nur mit einem befugten Mitarbeiter eines Be-
stattungsinstitutes betreten werden. 

 
(3) Hat der Verstorbene an einer ansteckenden anzeigepflichtigen Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz gelit-

ten oder die Leichenverwesung hat bereits begonnen, so dass die Öffnung des Sarges der Totenwürde oder dem 
Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teilnehmenden widersprechen würde, ist der Sarg verschlossen zu halten. 

 
(4) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig zu schließen. § 

45 Abs. 2 Satz 3 bleibt unberührt. 
 
(5) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen dürfen nur mit Genehmigung des 

Amtsarztes vorübergehend nochmals geöffnet und besucht werden.  
 
(6) An jedem Sarg muss ein mit dem Namen und dem Sterbedatum / Einlieferungsdatum des Verstorbenen versehe-

nes Metall- oder Kunststoffschild vorhanden sein. 
 
(7) Auf Wunsch können die Leichenzellen ausgeschmückt werden. Die Ausschmückung ist am Tag der Beisetzung oder 

Überführung des Verstorbenen zu entfernen. 
 
(8) Waschungen Verstorbener dürfen nur in den von der Friedhofsverwaltung dafür bestimmten Räumen vorgenom-

men werden. 
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§ 45 
Trauerfeiern 

 
(1) Die Trauerfeiern können stündlich in den Friedhofskapellen und am Grabe abgehalten werden. Die Friedhofsver-

waltung kann die Zeit für die Trauerfeiern im Bedarfsfall erweitern. Die Friedhofskapelle ist spätestens 40 Minuten 
nach Beginn der Trauerfeier besenrein zu verlassen, damit nachfolgende Trauerfeiern im Ablauf nicht gestört wer-
den. 

 
(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die Friedhofsverwaltung gestatten, dass während der Trauerfeier der Sarg 

geöffnet wird. Der Antrag kann nicht genehmigt werden, wenn der oder die Verstorbene an einer ansteckenden 
übertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz gelitten hat, die Leichenverwesung bereits begonnen 
hat oder die Ausstellung der Leiche der Totenwürde oder dem Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teilneh-
menden widersprechen würde. Der Sarg ist spätestens beim Verlassen der Trauerhalle zu schließen. 

 
(3) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen 

übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
(4) Auf Wunsch können die Friedhofskapellen ausgeschmückt werden. Die von der Friedhofsverwaltung vorgenom-

mene Ausschmückung darf nicht entfernt werden. Die übrige Ausschmückung ist nach Abschluss der Trauerfeier 
restlos zu entfernen. 

 
(5) Musik- und Gesangsdarbietungen auf den Friedhöfen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal-

tung. Die Auswahl der Musiker/der Musik und der Darbietung muss gewährleisten, dass ein würdiger Rahmen ge-
wahrt bleibt. 

 
 

VIII 
Schlussvorschriften 

 
§ 46 

Alte Rechte 
 

Bei Grabstätten über die die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nut-
zungs- bzw. Ruhezeit, die Belegung der Grabstätte und deren Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. Etwaige Ände-
rungen können nach den Bestimmungen der neuen Friedhofssatzung beantragt werden. 
 

§ 47 
Haftung 

 
Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen 
oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhut- und 
Überwachungspflichten. Sie haftet nicht für Diebstähle oder bei Vandalismusschäden. Im Übrigen haftet die Friedhofsver-
waltung im Rahmen ihrer Dienstleistungsgeschäfte nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amts-
haftung bleiben unberührt. 
 

§ 48 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der Friedhöfe der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR und ihrer Einrichtungen sowie für die Inan-
spruchnahme der angebotenen Leistungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Satzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren zu entrichten. Sonderleistungen werden nach dem tatsächlichen Aufwand ermittelt und in Rechnung 
gestellt. 
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§ 49 
Ordnungswidrigkeiten und Geldbußen 

 
(1)  Ordnungswidrig handelt wer 
  a) sich als Besucher entgegen §  5 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofs entsprechend verhält oder Anord 
   nungen der Friedhofsverwaltung oder deren Beauftragten nicht befolgt, 
  b) die Verhaltensregeln des § 5 Abs. 2 bis Abs. 3 missachtet, 
  c) entgegen § 5 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung durchführt, 
  d) eine Bestattung entgegen § 7 Abs. 1 der Friedhofsverwaltung nicht anzeigt, 
  e) als Steinmetz, Bildhauer oder Bestatter entgegen § 6 ohne vorherige Zulassung tätig wird, 
  f) außerhalb der in § 6 Abs. 6 festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder entgegen § 6 Abs. 7 Werkzeuge 

 oder Materialien unzulässig lagert, 
  g) entgegen § 35 und § 36 ohne vorherige Genehmigung Grabmale, Grabeinfassungen, Teilabdeckungen 

und sonstige bauliche Anlagen errichtet, erheblich verändert oder wer vor der Errichtung den genehmigten Ent-
wurf auf Verlangen nicht der Friedhofsverwaltung vorlegt, 

  h) Grabmale entgegen § 37 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert, 
  i) Grabmale und Grabeinfassungen und sonstige bauliche Anlagen entgegen § 38 nicht in einem verkehrssi 
   cheren Zustand erhält, 
  j) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, entgegen § 40 Abs. 9 verwendet oder so beschaf 

 fenes Zubehör oder sonstigen Abraum oder Abfall nicht vom Friedhof entfernt oder in die bereitgestell-
ten Behältnisse entsorgt, 

  k) Grabstätten entgegen § 43 vernachlässigt, d. h. nicht ordnungsgemäß gärtnerisch herrichtet oder pflegt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu tausend Euro geahndet werden, soweit nicht andere 

gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen.  
 

§ 50 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
vom 12.12.2012 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 02.12.2014 beschlossene 
Friedhofssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechtswird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 
Rechts vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Moers, den 02.12.2014 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme freiwilliger Leistungen 

 der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 
vom 02.12.2014 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 
(GV.NRW.S.878), und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NRW.S.712/SGV.NRW.610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV.NRW.S.687) und der §§ 2 und 
5 der Satzung der Stadt Moers über das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentli-
chen Rechts“, vom 19.10.2011 hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, in seiner Sitzung am 02.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Für alle Leistungen, soweit sie nicht als Pflichtaufgaben nach der jeweils gültigen Abfallentsorgungs- und Straßenreini-
gungssatzung oder anderen Vorschriften wahrzunehmen sind, werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 

 
§ 2 

 
1. Die gewerblichen Bereiche der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) können 

auf Antrag freiwillige Leistungen durchführen. 
 
2. Ein Anspruch auf solche freiwilligen Leistungen besteht nicht. 
 
3. Der Vorstand oder ein von ihm Beauftragter entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen darüber, ob, wann und in 

welchem Umfang eine freiwillige Leistung übernommen wird. 
 

§ 3 
 
Freiwillige Leistungen können von der Zahlung eines angemessenen Gebührenvorschusses oder von einer angemessenen 
Sicherheitsleistung für die Gebühr abhängig gemacht werden. 
 

§ 4 
 
Der anliegende Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 5 
 
Für Leistungen, die in der Gebührensatzung nicht ausdrücklich aufgeführt sind, werden die für ähnliche Leistungen festge-
setzten Sätze erhoben. 
 

§ 6 
 
Auf Leistungen die an Werktagen zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen erbracht werden, wird 
ein Zuschlag in Höhe von 20 % erhoben. 
 

§ 7 
 
1. Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer Leistungen nach dieser Satzung in Anspruch genommen oder bean-

tragt hat. Wird der Antrag von mehreren Personen gestellt oder wird eine Leistung für mehrere Personen gleich-
zeitig erbracht, so werden die Gebühren von allen zu gleichen Teilen erhoben. Mehrere Gebührenpflichtige haften 
als Gesamtschuldner. 
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2. Für Beschädigungen von Maschinen, Gefäßen, Geräten und sonstigem Eigentum der ENNI Stadt & Service Nieder-

rhein AöR haftet der Verursacher im Rahmen der gesetzlichen Haftungsbestimmungen. Die Verpflichtung zur Zah-
lung der Gebühren wird hierdurch nicht berührt. 

 
§ 8 

 
1. Die Gebühren werden grundsätzlich nach Ausführung der Leistung fällig. Sie sind innerhalb von zwei Wochen nach 

Erhalt des Heranziehungsbescheides zu entrichten. 
 
2. Rückständige Gebühren können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden. 
 

§ 9 
 
1. Soweit Gebühren auf Stundensätze abgestellt sind, gilt als Mindestgebühr der Halbstundensatz.  
 
2. Als gebührenpflichtig gilt die Zeit vom Ausrücken des Personals, der Fahrzeuge oder Geräte ab Betriebsgelände 

der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, Am Jostenhof 7-9, 47441 Moers bis zum Wiedereintreffen. 
 

§ 10 
 
1. Zur Verfügung gestelltes Gerät ist in einwandfreiem Zustand zurückzugeben. 
 
2. Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR haftet gegenüber demjenigen, der Leistungen nach dieser Satzung in 

Anspruch nimmt, im Rahmen der gesetzlichen Haftungsbestimmungen. 
 

§ 11 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme freiwilliger Leistungen der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts vom 
12.12.2012, zuletzt geändert am 09.12.2013, außer Kraft. 
 
 

Gebührentarife  
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Inanspruchnahme freiwilliger Leistungen  
der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

 
 

Leistungsgebühren (je angefangene halbe Stunde):  
Die Gebühren für nachstehende Leistungen gelten je angefangene halbe Stunde soweit nicht in der entsprechenden Ge-
bührenposition ausdrücklich eine abweichende Zeit genannt ist. Die Gebühren enthalten die Personal- und Fahrzeugkos-
ten. Der Einsatz von Materialien und Entsorgungskosten wird gesondert berechnet, soweit diese Leistungen nicht in der 
Gebührenübersicht aufgeführt sind. 

 

1. Containergestellung     
1.1 Wechselcontainerfahrzeug inkl. Personal für Container bis 4,5 cbm      38,50 €  

1.2 
Wechselcontainerfahrzeug inkl. Personal für Container über 4,5 
cbm      53,50 €  

1.3 Containergestellung bis 4,5 cbm je angefangene Woche        9,00 €  
1.4 Containergestellung über 4,5 cbm je angefangene Woche      10,00 €  
2. Weitere Leistungen     
2.1 Kleinpressabfallfahrzeug      33,50 €  
2.2 Restabfall-/ Sperrgutfahrzeug      84,00 €  
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2.3 Kleinkehrmaschine      48,50 €  
2.4 Großkehrmaschine      53,50 €  
2.5 LKW bis 7,5 Tonnen Gesamtgewicht      31,50 €  
2.6 LKW bis 4,0 Tonnen Gesamtgewicht      29,50 €  

2.7 
Beseitigung einer Störung im privaten Kanalhausanschluss mittels 
Spülfahrzeug   

   
87,00 

€  
2.8 Beseitigung einer Störung im privaten Kanalhausanschluss      62,50 €  

2.9 
Membranenaustausch im privaten Kanalhausanschluss (zuzügl. 
Material)      62,50 €  

2.10 
Kamerabefahrung eines privaten Kanalhausanschlusses mittels Hand-
kamera   

   
92,60 

€  

2.11   Senken- und Sickerbrunnenreinigung mittels Spülfahrzeug (inkl. Entsorgung) 
                   
52,70 € 

2.12   Kontrolle privater Hausanschlüsse mittels Absperrblase oder Nebelmittel (inkl. Material) 
                   
67,50 € 

  

Pauschale Dienstleistungen innerhalb des Stadtgebietes Moers:  

1. 

Befristete Gestellung eines Restabfallbehälters 120 Liter 
inkl. einmaliger Leerung (Anlieferung und Abholung innerhalb ei-
ner Woche)      73,60 €  

  je zusätzlichem 120 Liter Gefäß am gleichen Aufstellort        9,10 €  

2. 

Befristete Gestellung eines Restabfallbehälters 240 Liter 
inkl. einmaliger Leerung (Anlieferung und Abholung innerhalb ei-
ner Woche)      81,10 €  

  je zusätzlichem 240 Liter Gefäß am gleichen Aufstellort      16,60 €  

3. 

Befristete Gestellung eines Restabfallgroßbehälters 770 Liter 
inkl. einmaliger Leerung (Anlieferung und Abholung innerhalb ei-
ner Woche)    165,10 €  

  je zusätzlichem 770 Liter Gefäß am gleichen Aufstellort      100,60 €  

4. 

Befristete Gestellung eines Restabfallgroßbehälters 1.100 Liter 
inkl. einmaliger Leerung (Anlieferung und Abholung innerhalb ei-
ner Woche)    206,10 €  

  je zusätzlichem 1.100 Liter Gefäß am gleichen Aufstellort    141,60 €  

5. 
Sonderleerung eines fest aufgestellten 770 Liter Behälters 
inkl. Entsorgungskosten      100,60€  

6. 
Sonderleerung eines fest aufgestellten 1.100 Liter Behälters 
inkl. Entsorgungskosten    141,60 €  

7. 

Einmalige Gestellung/ Entleerung eines Containers 4,5 cbm inner-
halb einer Woche 
(zuzügl. Entsorgungskosten, Baum-/ Strauchschnitt, Sperrgut wer-
den gebührenfrei entsorgt)    86,00 € 

8. 

Einmalige Gestellung/ Entleerung eines Containers 10-36 cbm in-
nerhalb einer Woche 
(zuzügl. Entsorgungskosten, Baum-/ Strauchschnitt, Sperrgut wer-
den gebührenfrei entsorgt)    117,00 € 

9. Expressabfuhr Sperrgut (bis 5 cbm) innerhalb von 3 Werktagen      84,00 €  
10. Sonderabfuhr Sperrgut (bis 3 cbm) für Schrott, Elektroschrott      64,50 €  

11. 
Vollservice für Abfallgefäße (Bereitstellung zur Abfuhr bis 150 
Mtr.)        5,00 € 
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Gebühr pro Behälter (60 - 1.100 Ltr.) und Leerung 

12. 
Lieferung und Montage eines Schlosses für Abfallgefäße bis 240 
ltr.      48,00 €  

    
Leistungen des Kreislaufwirtschaftshofes:  

1. 

Annahme von Baustellenmischabfällen auf dem Kreislaufwirt-
schaftshof 
z.B. Tapeten, Kunststoffußleisten, Deckenplatten, Bitumenpappe, 
Dämmmaterial 
Keine Annahme von Teerpappen und Holz mit Verunreinigungen 
bei Anlieferung je angefangene 100 Liter         7,00 € 

2. 

Annahme von mineralischen Baustellenabfällen auf dem Kreis-
laufwirtschaftshof 
z.B. Steine, Mörtel, Fliesen 
Keine Annahme von Porenbetonsteinen, Gips-Leichtbaustoffen 
und Holz 
bei Anlieferung je angefangene 100 Liter         3,00 € 

3. 

Annahme von Leichtbaustoffen auf dem Kreislaufwirtschaftshof 
z.B. Porenbetonsteine, Gips, Bimsstein 
bei Anlieferung je angefangene 100 Liter         4,00 € 

4. 

Annahme von Bauholz auf dem Kreislaufwirtschaftshof 
z.B. Zimmertüren, Bretter, Latten, Fußleisten 
Keine Annahme von Außenhölzern mit schädlichen Verunreini-
gungen 
bei Anlieferung je angefangene 100 Liter        2,00 € 

5. 

Annahme von Styropor auf dem Kreislaufwirtschaftshof 
Sortenreines Styropor ohne Verunreinigungen 
bei Anlieferung je angefangene 500 Liter         4,00 € 

6. 

Annahme von Folien auf dem Kreislaufwirtschaftshof 
Sortenreine Folien ohne Verunreinigungen 
bei Anlieferung je angefangene 500 Liter         5,00 € 

7. 
Annahme von Altreifen mit Felgen auf dem Kreislaufwirtschafts-
hof     

  bei Anlieferung PKW-Reifen pro Stück        4,00 €  
  bei Anlieferung LKW-Reifen klein pro Stück        6,00 €  
  bei Anlieferung LKW-Reifen groß pro Stück      12,00 €  

8. 
Annahme von Altreifen ohne Felgen auf dem Kreislaufwirtschafts-
hof     

  bei Anlieferung PKW-Reifen pro Stück        2,00 €  
  bei Anlieferung LKW-Reifen klein pro Stück        4,00 €  
  bei Anlieferung LKW-Reifen groß pro Stück      10,00 €  

 
 
Im Rahmen ihrer hoheitlichen Zweckbestimmung kann die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR weitere gebührenpflichti-
ge Leistungen erbringen. Bei anderen als den vorgenannten Leistungen wird auf Anfrage eine gesonderte Gebühr ermittelt. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 02.12.2014 beschlossene 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme freiwilliger Leistungen der ENNI Stadt & Service Nie-
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derrhein, Anstalt des öffentlichen Rechtswird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeord-
nung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 

Rechts vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
Moers, den 02.12.2014 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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